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Der vorliegende erste Bericht des Natio-
nalen Armutsmonitorings gibt Auskunft über 
die Armutssituation in der Schweiz, in erster 
Linie anhand von Statistiken, Kennzahlen und 
einer Spiegelung des Forschungsstands. 
Doch was bedeuten die Zahlen und Daten im 
Alltag der Menschen? 

Die folgenden Porträts wollen genau das 
beantworten. Sie bieten persönliche Einblicke 
in höchst unterschiedliche Lebenssituationen 
und versuchen zu zeigen, wie sich ein Leben 
am oder unter dem Existenzminimum anfühlt. 
Sie erzählen von Hürden, von Scham, aber 
auch von Strategien und Hoffnungen im tägli-
chen Kampf um die eigene Existenz.

Denn was in der Diskussion um Armut oft 
vergessen geht: Es gibt nicht «die» Armut, 
nicht «den» Armutsbetroffenen. Armut ist so 
divers wie die Menschen, die betroffen sind. 

Armut in all ihren Formen zu zeigen, ist 
unmöglich. Aber diese Porträts können den 
Zahlen und Statistiken des Nationalen Ar-
mutsmonitorings ein Gesicht geben – und sie 
dadurch ein Stück greifbarer machen.

Die insgesamt zwölf Porträts bilden je-
weils den Auftakt zu den drei Schwerpunkt-
heften.

Katharina di Martino, 36, Zürich 
«Ich bin armutsbetroffen, weil ich eine 
Mutter bin»

Seit ich von Zuhause ausgezogen bin, 
lebe ich am Minimum. Mit 16 Jahren habe ich 
das Elternhaus verlassen, weil ich in einer 
destruktiven Familie aufwuchs. Obwohl es 
uns finanziell gut ging, erlebte ich regelmäs-
sig physische und emotionale Gewalt. Ich 
wollte so schnell wie möglich da raus. Seither 
lebe ich sozusagen von der Hand in den 
Mund. 

Meine familiären Umstände führten dazu, 
dass ich gegenüber Gleichaltrigen benachtei-
ligt war. Während andere in jungen Jahren 
selbstverständlich ein halbes Jahr reisten 
oder Sprachaufenthalte machten, versuchte 
ich, zu überleben. Ich machte das Erstbeste, 
einfach um die Rechnungen zu bezahlen. 

Ich habe im Callcenter gearbeitet, als 
Promoterin gejobbt, als Model auch und war 
schlussendlich über zehn Jahre lang im Ser-
vice tätig. Ich habe zwar eine Lehre als Detail-
handelsangestellte abgeschlossen, aber in 
diesem Bereich hatte ich mich nie wirklich 
wohl gefühlt. Ich war unterfordert. Darum 
habe ich mit 21 Jahren die Maturität nachge-
holt und dann noch ein Studium begonnen. 

Als meine Tochter zur Welt kam, war ich 
29 Jahre alt und mittlerweile alleinstehend. 
Damals stand ich kurz vor meinem Bachelor-
abschluss und bezog Stipendien. Zusammen 
mit den Alimenten hat das gerade so ge-
reicht. Aber weil die Stipendien fast immer zu 
spät kamen, musste ich als Überbrückung 
Sozialhilfe beziehen. So bin ich reingerutscht 
– und bisher nicht mehr rausgekommen. 

Pro Monat haben meine sechsjährige 
Tochter und ich 1400 Franken zur Verfügung, 
Miete und Krankenkasse werden von der So-
zialhilfe übernommen. Damit wir durchkom-
men, müssen wir sehr bescheiden leben. Wir 
gehen nie in die Ferien oder auswärts essen. 
Auch Musikunterricht oder irgendwelche 
Sportkurse kann ich nicht finanzieren, das ist 
zu teuer. Dafür sind wir viel draussen, basteln 
oder gehen schwimmen. Dank der Kulturlegi 
können wir uns ein vergünstigtes Badi-Abo 
der Stadt Zürich leisten.

Die Angst, dass es nicht reicht, begleitet 
mich ständig. Auch wenn ich weiss, dass ich 
es schaffe, wenn ich mich ans Budget halte. 
Vielleicht liegt es daran, dass Essen die einzi-
ge Sache ist, bei der ich auf Qualität achte. 
Ich schaue, dass meine Tochter immer aus-
gewogen und frisch essen kann. Wenn ich 
spare, dann spare ich an mir. Öfter Pasta es-
sen macht mir nichts aus. 

Jetzt bin ich 36 Jahre alt, habe einen 
Master in Kunstgeschichte – und finde trotz-
dem keinen Job. Ich habe keine näheren Ver-
wandten, die meine Tochter kostenlos hüten. 
Ich bin null flexibel, da ich mich immer nach 
den Hortöffnungszeiten richten muss. Zusätz-
lich kommt bei mir das Alter hinzu. Niemand 
will eine 36-jährige ohne Arbeitserfahrung 
einstellen. 

Dabei hatte ich stets sehr gute Noten, bin 
engagiert und verantwortungsbewusst. Aber 
das nützt mir bei der Stellensuche herzlich 
wenig. Es geht nur darum, welche Privilegien 
du hast. Das bestimmt, ob du dich beruflich 
etablieren kannst. Und das ist sehr frustrie-
rend. Es gibt immer wieder Stellen, für die ich 
brennen würde, aber weil ich dafür zum Bei-
spiel in einen anderen Kanton pendeln müss-
te, bewerbe ich mich nicht mal.

In meinem Fall ist der gesellschaftliche 
Umgang mit Mutterschaft hauptsächlich für 
meine Lage verantwortlich. Ich bin armutsbe-
troffen, weil ich Mutter bin. Mütter werden an 
den Rand unserer Gesellschaft geschoben, 
Care Arbeit wird nicht als produktiv angese-
hen. Dabei sind Kinder doch das Fundament 
unserer Gesellschaft. 

Ich weiss nicht, ob ich jemals aus der Ar-
mut rauskommen werde. Ich glaube zwar, 
dass ich es schaffen kann. Aber wenn es nicht 
klappt, ist das auch in Ordnung. Ich habe 
mich daran gewöhnt. Es macht mich einfach 
traurig, weil ich um mein Potential weiss und 
es auch gerne entfalten würde. Ich möchte 
etwas an die Gesellschaft zurückgeben.

Danica Graf, 50, Basel-Land
«Zeitweise wollte ich mir das Leben nehmen»

Als mein Partner mich würgte, habe ich 
gemerkt, dass ich gehen muss. Bis dahin 
habe ich es nicht geschafft, mich zu trennen. 
Ich war abhängig von ihm. Ich habe jahrelang 
psychische und sexuelle Gewalt durch ihn er-
fahren. Einmal hat er mich mit einem Sturm-
gewehr bedroht. Erst als ich das Gefühl hatte, 
dass es ans «Lebige» geht, fand ich die Kraft, 
zu gehen.

Mein Partner wurde kurz nach der Geburt 
unserer Tochter Alkoholiker. Anscheinend 
hatte er schon früher Probleme mit dem Alko-
hol, das wusste ich nicht. Ich wusste auch 
nicht, dass er sehr hohe Schulden hatte. 

Darum lebten wir sehr knapp. Wir miete-
ten ein altes Bauernhaus auf dem Land: In 
einem Teil lebte unsere Familie, das Gebäude 
nebenan baute ich aus und betrieb dort mein 
eigenes Tierheim. Ich bin gelernte Tierpflege-
rin. 

Damit unsere Sachen nicht gepfändet 
wurden, habe ich meinem Partner geholfen, 
die Schulden abzuzahlen. Dafür arbeitete ich 
zusätzlich in der Dorfbeiz oder ging putzen. 
Aber es ging mir zunehmend schlechter, denn 
ich wurde durch die ständige Gewalt psy-
chisch sehr krank. Ich hatte kein Selbstwert-
gefühl mehr und entwickelte eine posttrau-
matische Belastungsstörung. 

So habe ich lange einfach nur funktio-
niert. Mein Körper hingegen hat auf diesen 
Stress reagiert. Weil ich schon mit 14 Jahren 
von einem Fremden vergewaltigt wurde, kam 
vieles wieder hoch. Ich bekam halbseitige 
Lähmungen und Panikattacken. Zeitweise 
wollte ich mir das Leben nehmen.



Nach der Trennung versuchte ich, so gut 
es ging, das Tierheim weiterzuführen. Aber 
dann wurde mir das Haus gekündigt. Die 
Schür wurde abgerissen und neue Blöcke ge-
baut. Das war der Horror. Ich wollte auf keinen 
Fall in die Sozialhilfe rutschen, aber weil ich 
selbstständig war, konnte ich auch nicht ein-
fach stempeln gehen. In den meisten Kanto-
nen fehlt leider eine niederschwellige Bera-
tungsstelle, wie es sie seit Kurzem in Pratteln 
gibt: eine Anlaufstelle für Personen, deren 
wirtschaftliche Existenz bedroht ist, die aber 
noch keinen Anspruch auf Sozialhilfe haben. 
Das hätte ich damals gebraucht. 

Ich hatte dann einen totalen Zusammen-
bruch und musste in eine Klinik. Dort meinten 
sie, ich soll Medikamente nehmen und mich 
bei der Invalidenversicherung anmelden. Aber 
das wollte ich auf keinen Fall. Die Arbeit gab 
mir Halt – bis heute. 

Als ich rauskam, ging ich wieder zu einer 
Selbsthilfegruppe von Gewaltbetroffenen. 
Dort wurde ich aufmerksam auf das Strassen-
magazin «Surprise». Ich bekam einen Job und 
fing an, Hefte zu verkaufen. Zusätzlich mach-
te ich soziale Stadtrundgänge. Bis heute er-
zähle ich bei diesen Führungen meine Ge-
schichte und informiere über das Thema 
häusliche und sexuelle Gewalt.

Durch diese Stadtführungen bin ich auch 
auf ein betreutes Wohnheim für Drogenab-
hängige aufmerksam geworden. Ich hab mich 
beworben und durfte eine Ausbildung als 
Pflegehelferin machen. Nun arbeite ich in 
einem Pensum von 70 Prozent. Es ist mein 
Traumjob. 

Ich möchte eigentlich nochmal eine Aus-
bildung zur Fachfrau Gesundheit machen. Ich 
weiss aber nicht, ob ich mir das leisten kann. 
Ich verdiene aktuell etwa 3000 Franken im 
Wohnheim und etwa 300 Franken bei «Surpri-
se». Wenn ich für die Weiterbildung mein 
Pensum reduzieren müsste, könnte ich meine 
Rechnungen nicht mehr bezahlen. Ich bin 
darauf angewiesen, dass meine Chefin mir 
entgegenkommt.

Alfred König, 63, Zürich
«Nach 15 Jahren bin ich aus der Sozialhilfe 
rausgekommen»

Jahrelang bin ich in die Beiz gegangen 
und habe einfach nur einen Kaffee getrunken. 
Mehr konnte ich mir nicht leisten. Vier Stun-
den lang sass ich da, weil mir Zuhause die 
Decke auf den Kopf fiel. Ich wollte einfach nur 
raus und mit jemandem reden.

Ich hatte einst einen guten Job als Wirt-
schaftsinformatiker bei der UBS. Dort habe 
ich 120 000 Franken im Jahr verdient. Ich hat-
te wirklich alles: Frau, drei Kinder, eine schö-
ne Wohnung, ein Auto. Es ging uns gut. 

Im Jahr 2002 wollte meine Frau plötzlich 
die Scheidung, sie hat jemand anderen 
kennengelernt. Zur gleichen Zeit habe ich 
meinen Job verloren. Es gab eine Umstruktu-

rierung und weil ich der letzte im Team war, 
der angestellt wurde, war ich der Erste, der 
wieder gehen musste. Ich war damals 43 Jah-
re alt. 

Danach war es richtig schwer, wieder ei-
nen Job zu finden. Alle sagen, es sei so ein-
fach, wenn man gut ausgebildet ist. Das sind 
dumme Sprüche. Bei den kleineren Firmen 
hiess es, ich sei überqualifiziert, bei den gros-
sen hatte ich nicht die spezifische Ausbildung. 

Ich war zwei Jahre lang auf dem Arbeits-
amt, wurde ausgesteuert und rutschte in die 
Sozialhilfe. Da ich die Alimente nicht bezah-
len konnte, häufte ich zudem 130’000 Fran-
ken Schulden an. Noch heute kommt ab und 
zu ein «Liebesbrief» vom Staat oder von dubi-
osen Eintreibern. Dann hats mich verbeset. 
Die Psychiaterin stellte mir die Diagnose: 
Leichte Verwahrlosung, mittelstarke Depres-
sion und ADHS.

Mit dem Sozialamt hatte ich immer wie-
der Probleme. Ich bekam 980 Franken Grund-
bedarf, die Wohnung und die Krankenkasse 
wurden bezahlt. Da meine Frau und ich uns 
das Sorgerecht teilten, und die Kinder die 
Hälfte der Zeit bei mir waren, reichten die 980 
Franken hinten und vorne nicht. Ich habe zwei 
Jahre lang gestritten, bis das Sozialamt mir 
die Kosten für meine Kinder überhaupt zum 
Grundbedarf dazu rechnete. 

Weil ich keinen Job fand, habe ich ver-
sucht, als selbstständiger Informatiker ein 
bisschen dazu zu verdienen. Ich hatte immer 
wieder kleine Nebenjöbli, aber was ich ver-
diente, wurde mir natürlich abgezogen. Weil 
es gut lief, wollte ich mich komplett selbst-
ständig machen, habe sogar einen Business-
plan erstellt. Das Problem: Ich brauchte ein 
Auto, um zu den Kunden zu fahren. Doch das 
Sozialamt wollte mir die Reparatur meines 
Autos nicht finanzieren. 

Auch eine Weiterbildung oder eine Um-
schulung wollte mir das Amt nicht bezahlen. 
Ich habe mehrfach danach gefragt. Also fing 
ich an, gratis bei einem heutigen Freund zu 
arbeiten. So konnte ich wenigstens das Ge-
schäftsfahrzeug nutzen. Sieben Jahre lang 
habe ich drei Tage die Woche kostenlos gear-
beitet, weil das Sozialamt keine Idee hatte, 
was sie mit mir machen sollen.

Irgendwann kam dieser Freund zu mir 
und zeigte mir eine Broschüre. Dort wurde 
eine Weiterbildung an einer höheren Fach-
schule beworben. Das Sozialamt wollte mich 
wieder nicht unterstützen, aber ich hab’s 
trotzdem gemacht. Die Ausbildung finanzierte 
mir der Freund, bei dem ich gratis arbeitete.

Nach drei Jahren schloss ich die höhere 
Fachschule mit einer guten Note ab, ich war 
bereits über 50 Jahre alt. Und nach dieser 
Weiterbildung habe ich dann tatsächlich wie-
der einen Job als Informatiker gefunden. So 
bin ich nach 15 Jahren aus der Sozialhilfe 
rausgekommen.

Leider habe ich dieses Jahr meinen Job 
wieder verloren, aus wirtschaftlichen Grün-
den. Weil ich aber schon 63 Jahre alt bin, be-
antrage ich nun eine Übergangsrente. Wie 
viel ich bekommen werde, weiss ich nicht. Die 
Abklärungen laufen noch.

Ich finde, wir als Gesellschaft sollten 
überdenken, wie wir mit Arbeitslosen umge-
hen. Viele haben das Gefühl, dass Arbeitslose 
schlechte Arbeiter sind, weil sie keinen Job 
haben. Das stimmt einfach nicht. Man sollte 
jedem eine Chance geben. Für mich jeden-
falls ist klar, dass ich wieder arbeiten will. Die 
Bewerbungen sind verschickt.

Elisabete Silva, 44, Aargau
«Ich verdiene 22 Franken pro Stunde – vor 
Abzügen»

Aktuell habe ich drei Arbeitgeber. Ich ar-
beite in der Logistik und im Büro eines Baby-
artikel-Versands, gehe putzen und helfe in ei-
ner Catering-Firma aus. Zudem bin ich noch 
selbstständig, ich besticke alles mögliche auf 
Bestellung. Meine Arbeitspensen betragen 
zusammen etwa 75 oder 80 Prozent. Damit 
habe ich letztes Jahr knapp 30›000 Franken 
verdient, dazu kommen Alimente und Kinder-
geld. Alles zusammen gab etwa 40’000 Fran-
ken. 

Mit diesem Geld muss ich das Leben für 
mich und meine beiden Kinder bezahlen. Sie 
sind auch der Hauptgrund, warum ich nicht 
einen einzigen, festen Job habe. Meine Toch-
ter ist zehn und mein Sohn zwölf Jahre alt. Ich 
brauche Flexibilität, um für sie da zu sein. Ich 
muss sie bei den Hausaufgaben unterstützen 
oder zu ihren Hobbys fahren. Ich bin mir si-
cher, dass mein Sohn in der Schule abstürzen 
würde, wenn ich nicht da wäre, um ihm zu 
helfen. 

Ich will nicht, dass meine Kinder leiden, 
nur damit ich erholsamer schlafen kann. Des-
wegen schwankt mein Einkommen stark. 
Manchmal verdiene ich nicht einmal 1000 
Franken im Monat, manchmal sind es 4000. In 
der ersten Hälfte des Jahres habe ich weniger 
zu tun, in der zweiten Hälfte läuft überall 
mehr. Das heisst, dass ich schon früh für die 
grossen Rechnungen Geld auf die Seite legen 
muss. 

Dafür habe ich ein System: Ich mache im-
mer einen detaillierten Budget-Plan, so weiss 
ich genau, wann welche Rechnung kommt. 
Natürlich bin ich so auch gestresster, als 
wenn ich einen fixen Lohn hätte. Im Hinter-
kopf ist immer ein Gedanke: Was, wenn es 
doch nicht reicht?

Meine finanzielle Situation wurde erst vor 
drei Jahren prekär, als mein Mann und ich uns 
getrennt haben. Wir lebten zusammen in ei-
nem alten Haus im Aargau. Als er ging, muss-
te ich plötzlich alle Rechnungen alleine be-
zahlen. Glücklicherweise konnte ich im Haus 
bleiben, so spare ich mir heute die Miete. 
Aber das heisst auch, dass ich nie in die Sozi-
alhilfe rutschen darf, sonst würden wir unser 
Haus verlieren. 

Ich tue alles, um meinen Kindern ein gu-
tes Leben zu ermöglichen. Ich fahre sie zwei-
mal pro Woche in den Musikunterricht, der 
uns 3000 Franken im Jahr kostet. Um das zu 
finanzieren, habe ich viele Anträge bei Stif-
tungen geschrieben und Beiträge von der Kir-
che und anderen Institution bekommen. Ich 
musste zwar meine ganzen Finanzen dafür 
offenlegen, aber wenn meine Kinder dafür 
weiter ein Hobby haben, gebe ich mir diese 
Blösse. Jedes Jahr kratze ich das Geld aufs 
Neue zusammen. 

Für mich selbst bleibt da nicht viel. Ich 
gehe nicht mehr aus, treffe kaum noch Kolle-
gen und habe meine Vereinstätigkeit aufge-
geben. Ich gönne mir überhaupt nichts. Aber 



das macht mir nichts aus. Ich habe auch ohne 
diese Dinge genug zu tun. Ich engagiere mich 
zum Beispiel nun freiwillig bei der Caritas, je-
den zweiten Mittwoch helfe ich anderen Men-
schen bei Behördensachen. Oder ich gehe 
Biken. 

Langweilig wirds mir nicht. Das sieht man 
auch an meinem Lebenslauf: Ich habe Auto-
mechanikerin gelernt, die Modeschule be-
sucht und die Handelsschule abgeschlossen. 
Danach war ich im Militär, habe dort bei der 
Luftwaffe gearbeitet und war schliesslich ein 
Jahr als Fahrerin im Kosovo im Einsatz. Auch 
handwerklich bin ich begabt, eine Fähigkeit, 
die ich von meinem Vater geerbt habe. Gera-
de baue ich unser Haus um. Ich habe eine 
neue Küche montiert und renoviere nun das 
Kinderzimmer. Normalerweise kostet das 
etwa 10›000 Franken, aber weil ich alles allei-
ne mache, musste ich nur 1000 Franken auf-
treiben. 

Was mir das Leben erleichtern würde, 
wäre ein nationaler Mindestlohn. Dann könnte 
ich wieder atmen. Bei einem meiner Jobs ver-
diene ich nur 22 Franken pro Stunde – vor Ab-
zügen. Selbst wenn ich Vollzeit arbeiten wür-
de, könnte ich mit 3500 Franken meine 
Rechnungen kaum bezahlen. 

Trotz allem lasse ich den Kopf nicht hän-
gen. Ich weiss, dass ich aus dieser Situation 
früher oder später wieder herauskommen 
werde. Mein Sohn geht bald in die Lehre, mei-
ne Tochter auch, dann wird es besser. Ich 
sehe lieber Lösungen als Probleme.
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•	 Kapitel A führt in das Schwerpunktheft «Erwerbsarbeit 
und Armut in der Schweiz» ein. Es erklärt, wie Erwerbsarmut 
definiert und gemessen wird, welche konzeptionelle Betrach-
tungsweise in diesem Schwerpunktheft gewählt wird und wel-
che Daten für die Analysen verwendet werden.

•	 Erwerbsarmut wird als Ungleichgewicht zwischen ver-
fügbarem Haushaltseinkommen und Haushaltsbedarf be-
schrieben – nicht allein das Erwerbseinkommen, sondern 
auch Haushaltsstruktur, Bedürfnisse und Kontextbedingun-
gen sind entscheidend für die Entstehung von Erwerbsarmut.

•	 Die Beziehung zwischen Erwerbsarbeit und Armut ist 
komplex und wird von individuellen Merkmalen, institutionel-
len Rahmenbedingungen und dem Arbeitsmarkt geprägt – oft 
in wechselseitiger Verstärkung.

•	 Abschliessend wird der Schweizer Arbeitsmarkt skiz-
ziert – als stabil, flexibel und von tiefen Arbeitslosenzahlen 
geprägt –, was den Ausgangspunkt für die nachfolgenden em-
pirischen Analysen bildet.



18Einleitung und konzeptionelle Grundlagen

Erwerbsarbeit ist für die meisten Menschen im erwerbsfähigen Alter die zentrale Quelle 
für Einkommen und soziale Absicherung. Darüber hinaus strukturiert sie den Alltag, er-
möglicht gesellschaftliche Teilhabe und eröffnet individuelle Spielräume zur Lebensge-
staltung. In einer auf Erwerbsarbeit ausgerichteten Gesellschaft spielt Erwerbsarbeit die 
zentrale Rolle bei der Vermeidung und Überwindung von Armut. Das Nationale Armuts-
monitoring widmet sich in diesem Schwerpunktheft der Frage, wie sich das Verhältnis 
zwischen Erwerbsarbeit und Armut in der Schweiz gestaltet, welche Risikokonstellationen 
dabei relevant sind und welche Akteure und Massnahmen zur Bekämpfung von Erwerbs-
armut eingesetzt werden. Im Zentrum steht die Frage, warum Haushalte und Personen 
trotz Erwerbstätigkeit in eine Armutssituation geraten können und welche Ansatzpunkte 
für wirksame Massnahmen zur Armutsbekämpfung sich daraus ableiten lassen. Dabei 
wird Armut, wie im gesamten Monitoring, als mehrdimensionales Phänomen verstanden, 
bei dem finanzielle Knappheit mit eingeschränkten Verwirklichungschancen verbunden 
ist. Theoretisch stützt sich das Monitoring auf den Capability Approach von Amartya Sen 
(Sen 2000), der die Verwirklichungschancen von Menschen ins Zentrum rückt.

Die Beziehung zwischen Erwerbsarbeit und Armut ist vielschichtig. Sie wird 
durch ein komplexes Zusammenspiel individueller Merkmale (z. B. Geschlecht, Bildungs-
stand, Gesundheitszustand, Nationalität), institutioneller Rahmenbedingungen sowie 
struktureller Faktoren des Arbeitsmarkts geprägt (z. B. Crettaz 2018b). Diese Faktoren 
beeinflussen sich nicht nur gegenseitig, sondern verändern sich auch im Verlauf des 
Lebens: Übergänge zwischen Ausbildung, Erwerbsleben und Ruhestand, familiäre Ver-
änderungen oder gesundheitliche Einschränkungen führen zu unterschiedlichen Risiken 
im Lebensverlauf. Viele dieser Einflussfaktoren sind nicht unabhängig voneinander, son-
dern wirken überlagert und wechselseitig verstärkend, beispielsweise im Zusammenspiel 
von Geschlecht, Migrationshintergrund und atypischer Beschäftigung. Gleichzeitig ver-
ändern sich Erwerbsbiografien zunehmend: Diskontinuierliche Erwerbsverläufe, Teilzeit- 
oder befristete Anstellungen sowie Phasen von Nichterwerbstätigkeit prägen die Absi-
cherungsmöglichkeiten über das gesamte Leben hinweg. Da diese Interdependenzen 
nicht immer gleichzeitig vollständig abgebildet werden können, erfolgt die Analyse in 
diesem Schwerpunktheft schrittweise. Einzelne Merkmale und Einflussfaktoren werden 
zunächst separat betrachtet, um ihre spezifischen Zusammenhänge mit Armutsrisiken 
klarer herauszuarbeiten. Dieses Vorgehen erfolgt im Bewusstsein, dass Armut und Er-
werbsarbeit eng miteinander verflochten sind und soziale Ungleichheiten sich über den 
Lebensverlauf verändern können. Wo möglich, werden dynamische Entwicklungen inte-
griert und Querschnittthemen – wie etwa Geschlechterunterschiede – systematisch be-
rücksichtigt.

Dieses Schwerpunktheft ist folgendermassen aufgebaut:
•	Kapitel A erläutert die konzeptionellen Grundlagen zur Beziehung zwischen 

Erwerbsarbeit und Armut.
•	Kapitel B widmet sich der Frage, ob und in welchem Umfang Erwerbsarbeit in 

der Schweiz vor Armut schützt. Anschliessend wird beschrieben, wer trotz Er-
werbsarbeit von Armut betroffen ist. Dafür werden zunächst die Zusammen-
setzung der Haushalte und zentrale soziodemografische Risikomerkmale der 
Personen betrachtet. Ein Fokus wird dabei auf Geschlechterunterschiede ge-
legt. Abschliessend wird beleuchtet, ob und wie sich Armutsrisiken je nach 
Ausgestaltung der Erwerbsarbeit unterscheiden.

•	Kapitel C legt den Fokus auf die Ursachen und damit auf mögliche Ansatzpunk-
te für Massnahmen gegen Erwerbsarmut. Dabei werden drei Themen vertieft 
behandelt. Erstens, weshalb es nicht allen Haushalten gelingt, ihr Erwerbspo-
tenzial in armutsverhinderndem Masse auszuschöpfen. Im Fokus stehen hier 
Erwerbshaushalte mit einer sehr niedrigen Erwerbsintensität. Zweitens wird 
die Rolle von Tieflöhnen beleuchtet und drittens werden Personengruppen in 
den Blick genommen, die sich zwar am Arbeitsmarkt orientieren, denen aber 
keine stabile Integration in den Arbeitsmarkt gelingt. 
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•	Kapitel D widmet sich dem Stellenwert von Erwerbsarbeit über die finanzielle 
Absicherung hinaus und diskutiert ihre Bedeutung für soziale Teilhabe, Auto-
nomieempfinden sowie Anerkennung von Talenten und Fähigkeiten.

•	Kapitel E beschreibt die Akteure und Massnahmen, die zur Bekämpfung von 
Erwerbsarmut beitragen. Die Wirksamkeit dieser Massnahmen wird anhand der 
bestehenden Forschung eingeordnet.

•	Kapitel F fasst zentrale Erkenntnisse zusammen und diskutiert schliesslich 
Herausforderungen, die sich im Schwerpunktheft ergeben.

A.1	 WAS IST ERWERBSARMUT? – DEFINITION UND  
KONZEPTIONELLER RAHMEN

In wissenschaftlichen und öffentlichen Debatten wird der Begriff Working Poor (Erwerbs-
armut) nicht einheitlich verwendet. Unterschiedliche Definitionen ergeben sich zum einen 
aus verschiedenen Schwellen zur Bestimmung von Armut, zum anderen aus der Frage, 
ob die Haushalts- oder die individuelle Perspektive im Vordergrund steht (vgl. Crettaz und 
Bonoli 2010, S. 8). Die Literatur unterscheidet grundsätzlich zwei Ansätze (vgl. Filandri und 
Struffolino 2019, S. 131):

1.	 Individuelle Perspektive: Working Poor sind Personen mit einem Einkommen 
unterhalb eines festgelegten Prozentsatzes des Medianeinkommens (Niedrig-
lohnempfänger).

2.	 Haushaltsperspektive: Working Poor sind erwerbstätige Personen, die in einem 
Haushalt mit einem verfügbaren Haushaltseinkommen unter der Armutsgren-
ze leben – unabhängig von ihrem individuellen Einkommen.

Dieses Schwerpunktheft folgt der Haushaltsperspektive und damit in weiten Teilen der 
Definition des Bundesamts für Statistik (BFS). Erwerbsarmut, häufig auch als Working 
Poor bezeichnet, beschreibt die Situation von Menschen, die trotz Erwerbstätigkeit in 
einem Haushalt leben, dessen gesamtes Einkommen unter der Armutsgrenze liegt. Die 
Vermögenssituation eines Haushalts wird in diesem Schwerpunktheft nicht berücksich-
tigt (für einen ausführlichen Beschrieb siehe Grundlagenheft «Armut in der Schweiz im 
Überblick», Abschnitte B.2.1 und B.2.2).

Als Working Poor gelten Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren, die im Kalen-
derjahr vor der Erhebung in mehr als der Hälfte der Monate erwerbstätig waren (selbst-
ständig oder unselbstständig, Voll- oder Teilzeit) und in einem Haushalt mit Einkommen 
unterhalb der Armutsgrenze leben. Analysen im Schwerpunktheft «Erwerbsarbeit und 
Armut in der Schweiz» sind mit wenigen gekennzeichneten Ausnahmen auf 18- bis 
64-Jährige eingeschränkt. In den Armutsstatistiken des BFS gibt es keine Altersbegren-
zung nach oben. Dies kann teilweise zu leichten Abweichungen in den Kennzahlen führen. 

vgl. Grundlagenheft  
«Armut in der Schweiz im 
Überblick», (Abschnitte B.2.1 
und B.2.2). 
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A.2	 ERWERBSARMUT ALS UNGLEICHGEWICHT –  
DIE BALANCE VON HAUSHALTSEINKOMMEN 
UND HAUSHALTSBEDARF

Ob eine Person zu den Working Poor zählt, hängt nicht allein von ihrem Lohn ab. Ent-
scheidend ist das Verhältnis zwischen dem verfügbaren Haushaltseinkommen (nach 
Abzug aller obligatorischen Ausgaben wie Steuern, Sozialversicherungsbeiträge, Prämien 
für die obligatorische Krankenversicherung) und dem finanziellen Bedarf des Haushalts. 
Beim Haushaltsbedarf handelt es sich um einen Mindestbedarf (soziales Existenzmini-
mum), der notwendig ist, um in der Schweiz ein bescheidenes, aber sozial integriertes 
Leben zu führen (für eine genaue Definition siehe «Armut in der Schweiz im Überblick», 
Abschnitt B.2.1). Dieser Bedarf umfasst insbesondere:

•	Grundbedarf für den Lebensunterhalt (z. B. Lebensmittel, Kleidung, Kommuni-
kation, Mobilität)

•	Wohnkosten
•	Grundversorgende situationsbedingte Ausgaben (z. B. Kinderbetreuungskosten) 

Wird dieser Mindestbedarf nicht durch das verfügbare Haushaltseinkommen gedeckt, 
gilt der Haushalt als einkommensarm und erwerbstätige Personen darin als Working Poor. 
Erwerbsarmut ist demnach Ausdruck eines ökonomischen Ungleichgewichts. Sie ent-
steht dort, wo das verfügbare Haushaltseinkommen den Haushaltsbedarf nicht deckt (in 
Abbildung 1 Übergewicht des Haushaltsbedarfs). Der Armutsstatus wird auf Haushalts-
ebene bestimmt: Es wird angenommen, dass das Einkommen im Haushalt zusammen-
gelegt und Ausgaben zur Deckung des Haushaltsbedarfs gemeinsam getragen werden. 
In der Armutsforschung ist es üblich, Haushalte als ökonomische Einheit zu betrachten 
(z. B. OECD, Eurostat), da dies meist der Lebensrealität entspricht. Haushalte teilen Res-
sourcen wie Einkommen, Vermögen oder Zeit, um gemeinsam für ihren Bedarf aufzu-
kommen.

Konzeptionell orientiert sich dieses Kapitel am Modell von Lohmann und Cret-
taz (2018). Abbildung 1 stellt Haushaltseinkommen und Haushaltsbedarf als Balancebe-
ziehung einer Waage dar. Im Gleichgewicht halten sich Haushaltseinkommen und Haus-
haltsbedarf die Waage. In solchen Situationen können kleine Veränderungen des 
Haushaltseinkommens oder des Haushaltsbedarfs die Balance kippen und zu Erwerbs-
armut führen. Um zu ermitteln, welche Haushaltstypen häufiger an so einem Kipppunkt 
stehen, wurden Sensitivitätsanalysen durchgeführt, die im Grundlagenheft «Armut in der 
Schweiz im Überblick» in Abschnitt B.3.1 präsentiert werden. Je schwerer das verfügbare 
Haushaltseinkommen im Vergleich zum Haushaltsbedarf wiegt, desto besser sind Per-
sonen in einem Haushalt vor Armut geschützt. 

Abbildung 1 illustriert auch, dass selbst ein hohes Erwerbseinkommen nicht 
zwangsläufig vor Armut schützt, etwa in einem Mehrpersonenhaushalt mit hohem Bedarf. 
Umgekehrt kann ein niedriges Einkommen in einem Paarhaushalt ohne Kinder ausrei-
chen, um über der Armutsgrenze zu liegen. Welche Faktoren in einer konkreten Lebens-
situation besonders stark ins Gewicht fallen, hängt auch von zahlreichen Kontext
bedingungen ab. Lohmann und Crettaz (2018) nennen dabei folgende Faktoren. 
Makroökonomische Rahmenbedingungen, wie die allgemeine Lage auf dem Arbeitsmarkt 
oder konjunkturelle Entwicklungen. Institutionelle Rahmenbedingungen, etwa gesetzli-
che Mindestlöhne, steuerliche Regelungen oder der Zugang zu familienexterner Kinder-
betreuung. Soziodemografische Merkmale wie Alter, Geschlecht, Bildungsstand oder 
Migrationshintergrund (vgl. auch Heyne 2012, S. 420; Thiede et al. 2018). Zusätzlich nennt 
die Literatur eine Reihe haushaltsbezogener Bestimmungsgrössen, die das Armutsrisiko 
direkt beeinflussen: Dazu zählen die Anzahl unterhaltspflichtiger Kinder, die Zahl der er-
werbsfähigen Erwachsenen, zusätzliche Kosten infolge von Trennungen oder Scheidun-
gen sowie besondere Haushaltsbedürfnisse, etwa durch chronische Krankheiten oder 
hohe Gesundheitsausgaben (vgl. Losa und Soldini 2011; Crettaz und Bonoli 2010 oder 

vgl. Grundlagenheft  
«Armut in der Schweiz im 
Überblick», (Abschnitt B.2.1). 

vgl. Grundlagenheft  
«Armut in der Schweiz im 
Überblick», (Abschnitt B.3.1). 
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Filandri und Struffolino 2019). Auch kulturelle Faktoren spielen insbesondere bei der in-
nerfamiliären Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit eine Rolle. 

Zwischen Haushaltseinkommen und Haushaltsbedarf bestehen wechselseitige Abhän-
gigkeiten: Die Zusammensetzung eines Haushalts bestimmt gleichzeitig den Bedarf an 
Ressourcen und die Möglichkeiten zur Arbeitsmarktteilhabe. Besonders deutlich wird 
dies in Haushalten mit Betreuungspflichten, bei denen sich Erwerbsarbeit und familiäre 
Anforderungen gegenseitig beeinflussen. Diese Vielschichtigkeiten sind auch für geziel-
te Massnahmen herausfordernd, da Lösungen sowohl Arbeitsmarktpolitik (individuelle 
Löhne) als auch Sozialpolitik (z. B. Kinderbetreuung) kombinieren (Eurofound 2017).

Das Schwerpunktheft «Erwerbsarbeit und Armut in der Schweiz» betrachtet 
verschiedene Formen der Arbeitsmarktanbindung und damit verschiedene Distanzen 
zum Arbeitsmarkt. Bei der Frage, ob eine Person in den Arbeitsmarkt integriert ist oder 
nicht, handelt es sich also nicht um eine einfache Gegenüberstellung von erwerbstätigen 
und erwerbslosen Personen, sondern um ein Kontinuum mit unterschiedlichen Abstu-
fungen und Qualitäten der Arbeitsmarktintegration (vgl. Watt 2004, S. 122). Abschnitt C.3 
nimmt jene Personen in den Blick, die sich zwar am Arbeitsmarkt orientieren, aber den-
noch aus verschiedenen Gründen keine (reguläre) Erwerbstätigkeit finden. 

III.A0001.25.V1.d

Bemerkung: * inkl. Essen, Kleidung, Gesundheit, Freizeit, normale Mobilität, Kommunikation etc.

Verfügbares
Haushaltseinkommen

Mindestbedarf des 
Haushalts

Wohnkosten

Lebensunterhalt*

Erwerbseinkommen

Staatliche Transfers

Sonstige Ausgaben Sonstige Einkünfte

Abb. 1
Armut und Erwerbsarbeit als Balancebeziehung

Risiko

Sicherheit

Armut

Abbildung 1



22Einleitung und konzeptionelle Grundlagen

A.3	 SCHWEIZER ARBEITSMARKT – 
RAHMENBEDINGUNGEN

Zentrale Kennzahlen zu den wirtschaftlichen und arbeitsmarktlichen Rahmenbedingun-
gen werden in Abschnitt B.1 des Grundlagenhefts «Armut in der Schweiz im Überblick» 
eingeführt. Dies bildet den Referenzpunkt für dieses Schwerpunktheft. 

Der Schweizer Arbeitsmarkt weist im internationalen Vergleich eine Reihe von 
Besonderheiten auf. Charakteristisch ist vor allem seine stabil hohe Erwerbsbeteiligung 
bei gleichzeitig hoher Flexibilität: Die rechtlichen Hürden für Einstellungen und Entlas-
sungen sind im internationalen Vergleich eher gering, was Unternehmen erlaubt, rasch 
auf wirtschaftliche Veränderungen zu reagieren. Diese Flexibilität trägt zur vergleichs-
weise tiefen strukturellen Arbeitslosigkeit sowie zu einer hohen Resilienz bei Rezessionen 
bei (Lalive und Martenent 2017; Lalive und Lehmann 2020). Dies kann für bestimmte Grup-
pen aber zu erhöhten Unsicherheiten führen. Die Schweizer Arbeitsmarktpolitik orientiert 
sich am Flexicurity-Modell, das eine hohe Arbeitsmarktflexibilität mit hohem sozialem 
Schutz verbindet (Weber 2014).

Ein weiteres zentrales Merkmal liegt im dualen Bildungssystem, das eine enge 
Verzahnung von schulischer und betrieblicher Ausbildung ermöglicht. Dieses System 
fördert die Arbeitsmarktfähigkeit junger Menschen und trägt zu einer niedrigen Jugend-
arbeitslosigkeit bei (siehe Schwerpunktheft «Bildung und Armut in der Schweiz», Ab-
schnitt A.1). 

Die Struktur des Schweizer Arbeitsmarkts ist durch einen grossen Dienstleis-
tungssektor geprägt, in dem rund drei Viertel aller Arbeitsplätze angesiedelt sind. Wäh-
rend die Beschäftigung in der Industrie weiterhin eine bedeutende Rolle spielt, ist jene 
in der Landwirtschaft nur noch von kleiner Bedeutung. Regionale Unterschiede bestehen 
insbesondere zwischen städtischen Zentren mit hoher wirtschaftlicher Dynamik, struktur-
schwächeren Regionen und zwischen den Sprachregionen (BFS 2024b, S. 191). 

Schliesslich ist die Schweiz durch ihre stark exportorientierte Wirtschaft eng 
mit dem internationalen Markt verflochten. Der Arbeitsmarkt ist entsprechend internatio-
nal geprägt, unter anderem auch durch die grenzüberschreitende Mobilität im Rahmen 
bilateraler Abkommen mit der Europäischen Union. So spielen in grenznahen Gebieten 
Grenzgängerinnen und Grenzgänger eine wichtige Rolle auf dem Arbeitsmarkt (Dubach 
und Balaban 2021). 

A.3.1	 DIE LAGE DES SCHWEIZER ARBEITSMARKTS IM JAHR 2022

Die zentrale Datenbasis des Nationalen Armutsmonitorings bilden die SILC-Daten 2023, 
welche die finanzielle Situation im Jahr 2022 abbilden. Wo es möglich ist, sichtet das 
Nationale Armutsmonitoring auch Datenpunkte aus zurückliegenden Jahren und weist 
auf Auffälligkeiten hin. Nach dem Ende der Corona-Pandemie und der schrittweisen Auf-
hebung der Covid-Massnahmen war das Jahr 2022 von besonders günstigen wirtschaft-
lichen und arbeitsmarktpolitischen Rahmenbedingungen geprägt. Die durchschnittliche 
Arbeitslosenquote lag bei lediglich 2,2 %, dem niedrigsten Wert seit über 20 Jahren (SECO 
2023d). Dieser positive Trend setzte sich in etwas abgeschwächter Form 2023 fort (SECO 
2024a). Die aussergewöhnlich niedrige Arbeitslosenquote verweist auf eine insgesamt 
robuste wirtschaftliche Lage, von der wahrscheinlich auch die Zielpopulation dieses Be-
richts profitieren konnte. 

Im Nachgang zur Corona-Pandemie verzeichnete die Schweiz auch ein starkes 
Beschäftigungswachstum: Die Zahl offener Stellen stieg im vierten Quartal 2022 im Ver-
gleich zum Vorjahr um 18,1 %. Der Zuwachs betraf sowohl den Industrie- und Bausektor 
(sekundärer Sektor) als auch den Dienstleistungsbereich (tertiärer Sektor). Insgesamt 
erreichte das Beschäftigungsvolumen 4,193 Millionen Vollzeitäquivalente – ein Plus von 
knapp 98 000 gegenüber dem Vorjahr (BFS 2023b). Mit dem Stellenangebot wuchs auch 
der Fachkräftemangel, was die Rekrutierung zunehmend erschwerte. Es gibt Hinweise, 
dass im Jahr 2022 auch Menschen ohne nachobligatorischen Schulabschluss vermehrt 

vgl. Grundlagenheft  
«Armut in der Schweiz im 
Überblick», (Abschnitt B.1). 

vgl. Schwerpunktheft 
«Bildung und Armut in der 
Schweiz», (Abschnitt A.1).



23Schweizer Arbeitsmarkt – Rahmenbedingungen

Beschäftigung fanden (siehe Schwerpunktheft «Bildung und Armut in der Schweiz»). Ins-
gesamt lässt sich der Schweizer Arbeitsmarkt im Jahr 2022 als besonders positiv be-
schreiben: niedrige Arbeitslosigkeit und wachsendes Beschäftigungsvolumen.

vgl. Schwerpunktheft 
«Bildung und Armut in der 
Schweiz», (Abschnitt A.1).
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Kapitel B widmet sich der Frage, ob und in welchem Umfang 
Erwerbsarbeit vor Armut schützt und wie Haushalte zusam-
mengesetzt sind, in denen trotz Erwerbsarbeit eine Armuts-
situation besteht. Leitfrage ist, wer trotz Erwerbsarbeit von 
Armut betroffen ist. Dafür werden zunächst zentrale soziode-
mografische Risikomerkmale der Erwerbsarmut betrachtet. 
Ein Fokus wird dabei auf die Rolle von Geschlechterunter-
schieden gelegt. Anschliessend wird beleuchtet, ob und wie 
sich Armutsrisiken je nach Ausgestaltung der Erwerbsarbeit 
unterscheiden.
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•	 Erwerbsarbeit ist der zentrale Schutz gegen Armut – be-
sonders bei ganzjährigen Normalarbeitsverhältnissen. Die Ar-
mutsquote unter Erwerbstätigen blieb über die Zeit konstant 
tief und liegt deutlich tiefer als diejenige der Nichterwerbstä-
tigen.

•	 Die ökonomische Absicherung über Paarhaushalte bleibt 
wichtig: Im Vergleich zu Haushalten mit einer erwerbstätigen 
Person reduziert eine zweite erwerbstätige Person das Ar-
mutsrisiko erheblich. Dies ist ein Hinweis auf die grosse Be-
deutung der gegenseitigen Absicherung.

•	 Junge Erwachsene sind häufiger in atypischen Beschäf-
tigungsformen tätig, stärker von konjunkturellen Schwankun-
gen betroffen und psychische Erkrankungen können den Ar-
beitsmarkteinstieg erschweren. Gleichzeitig leben junge 
Erwachsene häufig noch im Elternhaus und sind finanziell 
noch nicht auf sich allein gestellt. Ältere Arbeitnehmende sind 
nur dann besonders vulnerabel, wenn sie ihre Arbeitsstelle 
verlieren. Ein Stellenverlust geht häufiger als bei Jüngeren mit 
Langzeiterwerbslosigkeit und Einkommensverlusten einher.

•	 Das Armutsrisiko der erwerbstätigen Ausländerinnen 
und Ausländer variiert nach Herkunftsland: Personen aus Dritt-
staaten sind besonders häufig Working Poor – eine Gemenge-
lage an Herausforderungen wie sprachliche Hürden, fehlende 
Netzwerke, Bildungsbenachteiligungen und strukturelle Dis-
kriminierung kann eine Rolle spielen. Personen aus dem EU-/
EFTA-Raum sind im Durchschnitt ähnlich selten erwerbsarm 
wie die Schweizer Bevölkerung. Im Vergleich zur ersten Mig-
rationsgeneration ist das Risiko für Erwerbsarmut für Auslän-
derinnen und Ausländer der zweiten Generation tiefer. 



29﻿

•	 Bildung ist zentral für die Arbeitsmarktpositionierung. Er-
werbstätige ohne Sek-II-Abschluss sind überproportional häu-
fig Working Poor. 

•	 Atypische Beschäftigungsformen mit ambivalenter Be-
ziehung zum Armutsrisiko: Teilzeit, befristete Verträge, Arbeit 
auf Abruf oder Solo-Selbstständigkeit gehen mit erhöhtem 
Armutsrisiko einher und betreffen besonders häufig Frauen 
und Personen mit niedriger Qualifikation. Gleichzeitig bieten 
atypische Beschäftigungsformen Möglichkeiten für den Ein-
stieg in den Arbeitsmarkt.

•	 Die Armutsquote der Erwerbstätigen variiert nach 
Branche und Betriebsgrösse: Beschäftigte in kleinen Betrie-
ben und Branchen mit hohem Niedriglohnanteil (z. B. Gast-
gewerbe) haben ein erhöhtes Risiko für Erwerbsarmut – nicht 
zuletzt durch strukturelle Selektionseffekte.
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B.1	 ERWERBSARBEIT ALS SCHLÜSSEL ZUR FINANZIELLEN 
SICHERHEIT

•	 Die Armutsquote der Nichterwerbstätigen liegt mit 15,3 % etwa viermal  
höher als diejenige der Erwerbstätigen im Alter von 18 bis 64 Jahren (4,3 %).

•	 Der Schutz vor Armut durch Erwerbsarbeit blieb in den letzten zehn Jah-
ren konstant hoch.

Armut betrifft in der Schweiz einen relativ kleinen Teil der erwerbstätigen Bevölkerung. 
Im Jahr 2023 waren rund 4,3 % bzw. etwa 168 000 Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren 
davon betroffen. Für alle Indikatoren, die auch einen Vergleich zur nicht erwerbstätigen 
Bevölkerung ziehen, wird die Altersgruppe 18–64 Jahre verwendet. Für alle Analysen zur 
Art des Beschäftigungsverhältnisses wird das Alter nicht nach oben begrenzt. Die zent-
rale Bedeutung von Erwerbsarbeit für die Armutsbekämpfung in der Schweiz zeigt sich 
deutlich in Abbildung 2.

Zwischen 2014 und 2023 lag das Armutsrisiko von Erwerbstätigen deutlich und 
durchgehend unter jenem der Gesamtbevölkerung sowie der nicht erwerbstätigen Per-
sonen im erwerbsfähigen Alter. Während 2023 die Armutsquote in der Gesamtbevölke-
rung bei 6,5 % lag, betrug sie bei Erwerbstätigen 4,3 %. In den letzten Jahren sind diese 
Werte mit kleinen Schwankungen stabil geblieben. Anders stellt sich die Entwicklung bei 
nicht erwerbstätigen Personen dar. Ihre Armutsquote lag 2023 bei 15,3 % und war damit 
fast viermal so hoch wie jene der Erwerbstätigen. Zwischen 2014 und 2019 ist sie zudem 
deutlich angestiegen. Insgesamt sind die Zeitreihen in Abbildung 2 ein Hinweis darauf, 
dass die Bedeutung von Erwerbsarbeit für die Vermeidung von Armut in den letzten Jah-
ren tendenziell zugenommen hat. Auch multivariate Analysen bestätigen die grosse Be-
deutung von Erwerbstätigkeit für das Armutsrisiko. Selbst bei Kontrolle weiterer Einfluss-
grössen wie Geschlecht, Alter oder Bildungsabschluss reduziert Erwerbstätigkeit das 
Armutsrisiko signifikant. 

Die Zusammenhänge zwischen der Armutsquote und der konjunkturellen Ent-
wicklung festzustellen, ist herausfordernd. Zudem federt das gut ausgebaute Sozialsys-
tem negative Effekte konjunktureller Arbeitslosigkeit ab, sodass sich Bewegungen nicht 
unmittelbar in der Armutsquote niederschlagen. Die Zunahme der Armutsquote der Nicht-
erwerbstätigen weist daher eher auf strukturelle Veränderungen hin, wie Kompositions-
veränderungen der Bevölkerung, wandelnde Qualifikationsanforderungen des Arbeits-
marktes (Upskilling und damit höhere Hürden für eine Erwerbsintegration bei 
Bildungslücken, Schwerpunktheft «Bildung und Armut in der Schweiz», Abschnitt A.1) oder 
institutionelle Faktoren (bspw. Statussanktionen bei Sozialhilfebezug siehe Hümbelin et 
al. 2023, S. 49–53; dazu ausführlicher Abschnitt C.2.3 im Schwerpunktheft «Materielle 
Existenzsicherung in der Schweiz»). Diese Faktoren liefern mögliche Erklärungsansätze, 
können die Entwicklung jedoch nicht abschliessend erklären.

vgl. Schwerpunktheft 
«Bildung und Armut in der 
Schweiz», (Abschnitt A.1).

vgl. Schwerpunktheft  
«Materielle Existenzsicherung in 
der Schweiz», (Abschnitt C.2.3). 
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Armutsquote der Personen im Erwerbsalter nach Erwerbsstatus, 2014 bis 2023
 95%-Konfidenzintervall
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Bemerkung: Erwerbstätige (Nichterwerbstätige) sind hier definiert als 18 bis 64-jährige Personen, die im Vorjahr der
Erhebung in mehr (weniger) als der Hälfte der Monate einer selbstständigen oder unselbstständigen Erwerbstätigkeit
nachgingen. Personen mit Angaben für weniger als 7 Monate sind aus der Analyse ausgeschlossen.
Lesebeispiel: Die Armutsquote der Nichterwerbstätigen zwischen 18 und 64 Jahren liegt im Jahr 2023 bei 15,3 %,
wohingegen die Armutsquote der Erwerbstätigen bei 4.3 % liegt.
Quelle: BFS – SILC 2014–2023,© BSV 2025

Abbildung 2



32Situationsanalyse: Erwerbsarbeit und Armutsrisiko

B.2	 WIE VIELE PERSONEN LEBEN UND ARBEITEN IN VON ARMUT 
BETROFFENEN HAUSHALTEN? 

•	 Erwerbsarmut betrifft den ganzen Haushalt, nicht nur Einzelpersonen: 
Neben den rund 168 000 Erwerbstätigen leben etwa weitere 130 000 Personen 
(darunter 78 000 Kinder) in einkommensarmen Erwerbshaushalten.

•	 Zwei Erwerbseinkommen sichern besser als eines: In einer Minderheit 
der erwerbsarmen Haushalte sind mehrere Personen erwerbstätig. Besonders 
sichtbar ist dies in Einelternhaushalten, wo das Armutsrisiko bis zu dreimal hö-
her liegt als in anderen Haushaltsformen. Umgekehrt sind Paare mit zwei Er-
werbseinkommen deutlich seltener armutsbetroffen und profitieren von einer 
gegenseitigen ökonomischen Absicherung.
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Bei der Betrachtung von Erwerbsarmut reicht es nicht aus, lediglich die erwerbstätigen 
Personen in den Blick zu nehmen. Armut betrifft immer Haushalte als Ganzes – und damit 
auch die nicht erwerbstätigen Mitglieder. Besonders Kinder, aber auch betreuende An-
gehörige oder Personen mit eingeschränkter Arbeits- oder Erwerbsfähigkeit sind von den 
begrenzten Ressourcen unmittelbar betroffen. Abbildung 3 zeigt die Zusammensetzung 
einkommensarmer Haushalte mit Personen im Alter von 0 bis 64 Jahren und mindestens 
einer erwerbstätigen Person (häufigster Erwerbsstatus). Insgesamt leben knapp 300 000 
Personen in diesen Haushalten. Die grösste Gruppe sind rund 168 000 Erwerbstätige 
(Working Poor), die mindestens in der Hälfte der Monate einer Erwerbsarbeit nachgehen. 
Zudem leben rund weitere 130 000 Personen in diesen Haushalten – darunter 78 000 
Kinder und abhängige junge Erwachsene unter 24 Jahren, die in weniger als 7 Monaten 
erwerbstätig sind und im Elternhaus leben, sowie 24 000 Nichterwerbstätige, die in kei-
nem Monat einer Erwerbsarbeit nachgingen. Weitere 9000 Personen übten nur in 1 bis 6 
Monaten eine Erwerbstätigkeit aus, verfügen also nur über eine lose Anbindung an den 
Arbeitsmarkt. Für 17 000 Personen kann der Erwerbsstatus nicht bestimmt werden. 

Zusammensetzung einkommensarmer Haushalte mit mindestens einer
erwerbstätigen Person, 2023
Personen von 0 bis 64 Jahren

Erwerbstätige 7–12 Monate abhängige Kinder oder junge Erwachsene (<24) Nichterwerbstätige
Erwerbstatuts unbekannt Erwerbstätige 1–6 Monate

Total:
296 769

168 202

78 129

23 803

17 260
9 375
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Bemerkung: Betrachtet werden Haushalte mit Personen im Alter von 0 bis 64 Jahren mit mindestens einer
erwerbstätigen Person im Haushalt (häufigster Erwerbsstatus). Im Zentrum des Donuts wird die Gesamtanzahl der
armutsbetroffenen Personen in diesen Haushalten abgebildet.
Lesebeispiel: In armutsbetroffenen Haushalten mit mindestens 1 erwerbstätigen Person leben 78129 abhängige
Kinder oder junge Erwachsene (< 18 Jahre oder 18–24 Jahre, wenn weniger als 7 Monate erwerbstätig und mit einem
Elternteil im Haushalt).
Quelle: BFS – SILC 2023 ,© BSV 2025

Abbildung 3
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Wie bereits in Abbildung 1 dargestellt, ergibt sich die ökonomische Haushaltssituation 
nicht allein aus dem individuellen Erwerbseinkommen, sondern im Zusammenspiel mit 
dem Haushaltsbedarf. In Haushalten mit mehreren erwerbstätigen Personen kann ein 
niedriges Einkommen eher kompensiert werden. Zudem kann ein zweites Einkommen 
stabilisierend wirken, etwa bei Erwerbsausfall infolge von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Pfle-
getätigkeiten oder Mutterschaft. Diese Form der gegenseitigen Absicherung ist insbe-
sondere in Paarhaushalten mit Kindern relevant, in denen ein Elternteil oft nur einge-
schränkt erwerbstätig ist (vgl. Thiede et al. 2018). 

Die bivariaten Analysen bestätigen diese Zusammenhänge für Haushalte, in 
denen sich die Mehrheit der Erwachsenen im Alter von 18 bis 64 Jahren befinden (sog. 
Erwerbshaushalte): Abbildung 4 zeigt, dass in nur wenigen armutsbetroffenen Erwerbs-
haushalten zwei Personen erwerbstätig sind, während dies in rund einem Drittel der nicht 
armutsbetroffenen Haushalte der Fall ist – ein deutlicher Hinweis auf die Bedeutung meh-
rerer Erwerbseinkommen. Gleichzeitig lebt in über 40 % der armutsbetroffenen Haus-
halte keine erwerbstätige Person, gegenüber lediglich 7 % der nicht armutsbetroffenen 
Haushalte. In rund der Hälfte aller Erwerbshaushalte – unabhängig vom Armutsstatus – ist 
lediglich eine Person erwerbstätig, was unterstreicht, dass ein einzelnes Einkommen 
nicht zwingend ausreicht, um Armut zu vermeiden.

Besonders deutlich wird dies bei erwerbstätigen Personen in Einpersonen-
haushalten und Einelternhaushalten, die mit 8,5 % bzw. 7,2 % eine der höchsten Armuts-
quoten unter den Erwerbstätigen aufweisen (siehe Abbildung 5). Erwerbstätige Personen 
in Paarhaushalten mit oder ohne Kinder weisen hingegen ein unterdurchschnittliches 
Armutsrisiko auf (siehe Abbildung 5). Für die Schweiz finden Esser und Olsen (2018, S. 
297), dass die tatsächlich realisierte Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Alleinerzie-
hende die Erwartungen deutlich schlechter erfüllt als bei Erwerbstätigen in Paarhaushalten. 
Auch Nieuwenhuis und Maldonado (2018, S. 172) betonen, dass erwerbstätige Personen 
in Einelternhaushalten eingeschränkte Möglichkeiten zur Aufteilung der Betreuungsarbei-
ten und zur ökonomischen Absicherung haben. Trotz dieser Einschränkungen ist die 
Mehrheit der Personen in Einelternhaushalten erwerbstätig. Gemäss BFS waren 2023 
87,1 % der Mütter in Einelternhaushalten erwerbstätig, gegenüber 83,5 % der Mütter in 
Paarhaushalten mit Kindern.1 Der Anteil von Frauen mit Teilzeitpensen unter 50 % ist in 
Einelternhaushalten mit 12,2  % deutlich geringer als in Paarhaushalten mit Kindern 
(30,9 %).2 Bei Männern zeigen sich im Vergleich kaum Unterschiede, was die Wahl des 
Erwerbspensums betrifft. Dies verweist einerseits auf die traditionelle Arbeitsteilung in 
Paarhaushalten, andererseits auf den stärkeren ökonomischen Druck für Personen in 
Einelternhaushalten, Einkommen zu erzielen. Auch weniger privilegierte Erwerbssitua-
tionen von alleinerziehenden Frauen werden in der Literatur als Erklärung für die hohe 
Erwerbsarmutsquote genannt. Nieuwenhuis und Maldonado (2018) zeigen, dass Allein-
erziehende (insbesondere Mütter) in verschiedenen OECD-Ländern häufiger niedrige 
Löhne beziehen als Personen, die in Zweiverdienerhaushalten leben. 

Welcher Zusammenhang zwischen der Anzahl Kinder im Haushalt und dem 
Risiko für Erwerbsarmut besteht, kann mit den SILC-Daten nicht detaillierter analysiert 
werden. Theoretisch nimmt mit der Kinderzahl auch der finanzielle Bedarf eines Haushalts 
zu, gleichzeitig aber auch das Risiko, dass die Erwerbsmöglichkeiten aufgrund von Be-
treuungsaufgaben eingeschränkt sind (vgl. Thiede et al. 2018; Gutiérrez et al. 2011). Dass 
sich die Armutsquote von erwerbstätigen Personen in Paarhaushalten mit Kindern den-
noch nicht signifikant von jener kinderloser Paare unterscheidet, kann darauf hindeuten, 
dass kompensierende Effekte – wie etwa eine angepasste Arbeitsteilung oder gezielte 
Transfers – eine Rolle spielen (siehe Abbildung 5). 
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Armutsquoten der Erwerbstätigen und Nichterwerbstätigen nach Haushaltstyp, 2023
Personen im Alter von 18–64 Jahren

95%-Kon�denzintervall
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Bemerkung: Die Schätzung der Armutsquote von nicht erwerbstätigen Personen in Einelternhaushalten mit Kind < 25
Jahre basiert auf einer Stichprobe von < 200 Beobachtungen und wird nicht abgebildet.
Lesebeispiel: 39,1 % der nicht erwerbstätigen Personen, die in einem Einpersonenhaushalt leben, sind
einkommensarm.
Quelle: BFS – SILC 2023,© BSV 2025

Abbildung 5

Anzahl Erwerbstätige nach Armutsstatus, 2023
in Erwerbshaushalten
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Bemerkung: Betrachtet werden hier Personen in Erwerbshaushalten. Ein Haushalt wird als Erwerbshaushalt
eingestuft, wenn sich die Mehrheit der Erwachsenen im Haushalt im erwerbsfähigen Alter (18 bis 64 Jahre) befindet.
Erwerbstätige werden als Personen ab 18 Jahren definiert, die im Vorjahr der Erhebung während mehr als der Hälfte
der Monate einer selbstständigen oder unselbstständigen Erwerbstätigkeit nachgingen (häufigster Erwerbsstatus).
Lesebeispiel: In 41 % der einkommensarmen Erwerbshaushalte arbeitet keine der Personen im erwerbsfähigen Alter,
wobei dies nur auf 7 % der nicht einkommensarmen Erwerbshaushalte zutrifft.
Quelle: BFS – SILC 2023,© BSV 2025

Abbildung 4
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Diese Analyse betrachtet Haushalte, die statistisch unterhalb des sozialen Existenzmini-
mums liegen. Das heisst, Haushalte, deren finanzielle Mittel nur knapp oberhalb dieses 
Schwellenwertes liegen, werden von diesen Analysen nicht erfasst. Im Grundlagenheft 
«Armut in der Schweiz im Überblick» in Abschnitt B.3.1 wird dieser Schwellenwert variiert. 
Für erwerbstätige Personen in Erwerbshaushalten zeigt sich: Am häufigsten befinden 
sich erwerbstätige Personen mit Kindern im Haushalt knapp oberhalb des sozialen Exis-
tenzminimums (vgl. auch Hümbelin und Lehmann 2022, S. 8–11; Fluder und Lehmann 
2024, S. 28–29). 

B.2.1	 VERTIEFUNG – VERLAUFSANALYSEN AUF BASIS VON 
ADMINISTRATIVDATEN  

•	 Jede zweite Person, die im Erwerbsalter in die Sozialhilfe eintritt, ist er-
werbstätig.

•	 Das Sozialhilferisiko trotz Erwerbsarbeit ist rückläufig: Auch mit Erwerbs-
tätigkeit können Menschen auf Sozialhilfe angewiesen sein, insbesonde-
re bei geringer Erwerbsintensität oder familiären Belastungen. Seit 2016 
ist das Risiko jedoch leicht gesunken, was auf eine tendenzielle Verbes-
serung der Schutzwirkung von Erwerbsarbeit hindeutet.

•	 Einelternhaushalte und grosse Familien sind häufiger auf Sozialhilfe trotz 
Erwerbsarbeit angewiesen: Diese Haushaltsformen tragen das höchste 
Risiko für Sozialhilfebezug trotz Erwerbsarbeit und verbleiben mit 
durchschnittlich vier Jahren am längsten in Erwerbseinkommensschwä-
che. 

Personen in Haushalten mit Erwerbstätigkeit beim Eintritt in die Sozialhilfe – Metho-
dik und Überblick
Wie im Grundlagenheft «Armut in der Schweiz im Überblick» Abschnitt A.4 beschrieben 
wird, sind verknüpfte Administrativdaten aktuell die beste Datengrundlage zur Berech-
nung von Längsschnittanalysen. Da mit den bestehenden Administrativdaten die Armuts-
definition des Monitorings nicht reproduziert werden kann, stehen in den von Höglinger 
et al. (2025a) durchgeführten Analysen andere Personengruppen mit knappen Mitteln im 
Fokus: erstens Personen mit Bezug von Sozialhilfe («bekämpfte Armut»), zweitens Perso-
nen in einkommensschwachen Haushalten (P20: unterste 20 % der Verteilung). Trotz Li-
mitierungen – etwa beim exakten Zeitpunkt des Einkommensbezugs relativ zum Sozial-
hilfeeintritt – erlauben diese Daten eine robuste Einschätzung armutsrelevanter 
Dynamiken über einen Zeitraum von rund zehn Jahren (2012–2022).

Trotz Erwerbstätigkeit auf Sozialhilfe angewiesen zu sein, widerspricht der ge-
sellschaftlichen Erwartung, dass Arbeit einen Mindestlebensstandard ermöglichen soll-
te. Verlaufsanalysen mit Administrativdaten ermöglichen es, das Risiko eines Eintritts in 
die Sozialhilfe trotz Erwerbsarbeit im Zeitverlauf und kantonal differenziert zu untersu-
chen. Im Jahr 2022 lebten im Jahr des Eintritts in die Sozialhilfe 68 % aller Personen (inkl. 
Kindern, Rentnerinnen und Rentnern) in einem Haushalt, in dem ein Erwerbseinkommen 
erzielt wurde. Insgesamt 45 092 von 66 389 Personen, davon rund ein Drittel Minderjäh-
rige (13 469 Personen). Betrachtet man ausschliesslich die Personen im Erwerbsalter, die 
in die Sozialhilfe eintreten, so weisen 50 % im Jahr des Sozialhilfeeintritts ein Erwerbs-
einkommen auf (Höglinger et al. 2025a, S. 51).

Risiko für den Eintritt in die Sozialhilfe trotz bestehender Erwerbsarbeit
Abbildung 6 zeigt das Risiko für den Eintritt in die Sozialhilfe für Personen in Haushalten 
mit Erwerbstätigkeit im Zeitraum 2012 bis 2022. Zwischen 2012 und 2016 blieb das Ein-
trittsrisiko relativ stabil. Ab 2016 ist sogar ein kontinuierlicher und statistisch signifikanter 
Rückgang von 0,75 % auf 0,65 % zu beobachten. Bezogen auf eine erwerbstätige Bevöl-
kerung von rund 6,9 Millionen Personen im Jahr 2022 entspricht dies einer Abnahme von 

vgl. Grundlagenheft  
«Armut in der Schweiz im 
Überblick», (Abschnitt B.3.1). 

vgl. Grundlagenheft  
«Armut in der Schweiz im 
Überblick», (Abschnitt A.4). 
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etwa 7000 Personen – rund 11 % weniger Sozialhilfeeintritte in dieser Gruppe im Vergleich 
zu früheren Jahren.

Risiko für den Eintritt in die Sozialhilfe für Personen in Haushalten mit Erwerbstätigkeit,
2012–2022
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Lesebeispiel: Im Jahr 2022 beträgt das Eintrittsrisiko in die Sozialhilfe für Personen in Haushalten mit Erwerbstätigkeit
0,65 %.
Quelle: BFS – Sozialhilfeempfängerstatistik, BFS – STATPOP, IK – ZAS; Berechnungen: BASS,© BSV 2025

Abbildung 6

Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass Erwerbsarbeit in den letzten Jahren etwas 
besser vor einem Eintritt in die Sozialhilfe geschützt hat. Die aggregierte Betrachtung 
zeigt dabei keine regionalen Unterschiede auf. Abbildung 7 ergänzt deshalb die Analyse 
um eine kantonale Perspektive. Trotz teilweise erheblicher Unterschiede in Arbeitsmarkt-
struktur, institutionellen Rahmenbedingungen und Bevölkerungszusammensetzung lässt 
sich in keinem Kanton ein zunehmendes Eintrittsrisiko beobachten. Die kantonalen 
Trends verlaufen entweder stabil oder rückläufig. Ausreisser wie in den Kantonen Neuen-
burg (NE) und Waadt (VD) im Jahr 2022 sind datenbedingt zu interpretieren und stehen 
im Zusammenhang mit Umstellungen in der Erfassungspraxis. Zudem ist die Ablöserate 
von Personen in Haushalten, in welchen im Jahr des Eintritts in die Sozialhilfe ein Erwerbs-
einkommen erzielt wurde, rund doppelt so hoch wie bei Personen in Haushalten ohne 
erwerbstätige Person (3,3 % vs. 1,6 %). Nach einem Jahr sind bei Personen in einem Haus-
halt mit vorgängiger Erwerbstätigkeit bereits 50 % wieder abgelöst, während dieser Anteil 
bei Personen in einem Haushalt ohne vorgängige Erwerbstätigkeit erst nach beinahe drei 
Jahren erreicht wird (vgl. Höglinger et al. 2025a, S. 9). 
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Risiko für den Eintritt in die Sozialhilfe für Personen in Haushalten mit Erwerbstätigkeit, 2012–2022
nach Kantonen
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Bemerkung: Der Wert für NE im Jahr 2022 ist ausserhalb der hier verwendeten Skala. Die Anzahl Sozialhilfeeintritte 
im Jahr 2022 in den Kantonen NE und VD ist im Vergleich zu den Vorjahren ein Ausreisser und mit Vorsicht zu 
interpretieren: In beiden Kantonen kam es im Jahr 2022 zu einer Umstellung des Datenmanagementsystems in der 
Sozialhilfe
Quelle: BFS – Sozialhilfeempfängerstatistik, BFS – STATPOP, IK – ZAS; Berechnungen: BASS, © BSV 2025

Abbildung 7
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Die Wahrscheinlichkeit, in einem Haushalt mit Erwerbstätigkeit zu leben und in die So-
zialhilfe einzutreten, variiert nach Haushaltstyp (Abbildung 8): Personen in Paarhaushal-
ten – sowohl mit als auch ohne Kinder – sind deutlich häufiger erwerbstätig als Personen 
in Einpersonenhaushalten. Bei Einelternhaushalten zeigt sich zudem ein leichter Unter-
schied zwischen den Geschlechtern: Während 58 % der Personen in vätergeführten Haus-
halten ein Erwerbseinkommen aufweisen, sind es bei müttergeführten Haushalten 53 % 
(Höglinger et al. 2025a, S. 51). Ein möglicher Erklärungsfaktor dafür ist das Alter der Kinder: 
In Haushalten mit Vätern ist das Medianalter des jüngsten Kindes mit sieben Jahren höher 
als in Haushalten mit Müttern (fünf Jahre), was die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und 
Betreuung erleichtern kann (vgl. Bischof et al. 2023). Für die Mehrheit der Haushaltstypen 
bleibt das Eintrittsrisiko in die Sozialhilfe trotz Erwerbsarbeit im Beobachtungszeitraum 
weitgehend stabil. Einelternhaushalte bilden eine Ausnahme: Zwischen 2017 und 2021 
ist ein deutlicher Rückgang zu beobachten, 2022 jedoch ein sprunghafter Anstieg zurück 
auf das Ursprungsniveau. Vermutlich reflektiert dies einen Covid-Effekt im Jahr 2021 und 
eine Rückkehr zur «Normalität» im Folgejahr. Eine leichte Abnahme zeigt sich zudem bei 
den anderen Mehrpersonenhaushalten.

Haushalte mit Erwerbseinkommensschwäche
Neben Haushalten mit Sozialhilfebezug werden in diesem Schwerpunktheft auch Haus-
halte mit geringen Erwerbseinkommen berücksichtigt. Als erwerbseinkommensschwach 
werden dabei Haushalte betrachtet, deren äquivalenzbereinigtes Bruttoerwerbseinkom-
men inklusive allfälliger Erwerbsersatzeinkommen (z. B. Arbeitslosengeld, Taggelder) zu 
den untersten 20 % der Einkommensverteilung gehört. Im Jahr 2022 entsprach dies einem 
Schwellenwert von höchstens 35 500 Franken pro Äquivalenzeinheit und Jahr. Insgesamt 
lebten rund 1,15 Millionen Personen in 460 000 Haushalten mit einem so tiefen Erwerbs-
einkommen. Ein solcher Status bedeutet jedoch nicht automatisch das Vorliegen einer 
Armutssituation, da Haushalte über weitere Einkommensquellen verfügen können – etwa 
Unterhaltszahlungen, Renten, Vermögenserträge oder Transferleistungen wie Kinder-
zulagen und Prämienverbilligungen (vgl. Höglinger et al. 2025b). 

Eintrittsrisiko in die Sozialhilfe für Personen in Haushalten mit Erwerbstätigkeit 
2012–2022
nach Haushaltstyp
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Quelle: BFS – Sozialhilfeempfängerstatistik, BFS – STATPOP, IK – ZAS; Berechnungen BASS,© BSV 2025

Abbildung 8
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Tabelle 1 zeigt die durchschnittliche Verweildauer in Erwerbseinkommens-
schwäche sowie die jährlichen Ausstiegsraten nach Haushaltstyp. Paarhaushalte mit 
mindestens drei Kindern und Einelternhaushalte verbleiben mit durchschnittlich vier 
Jahren am längsten in Erwerbseinkommensschwäche. Ihre jährlichen Ausstiegsraten 
liegen mit 19 % bzw. 17 % deutlich unter dem Durchschnitt. Diese Befunde weisen darauf 
hin, dass die bereits zuvor diskutierten strukturellen Herausforderungen – etwa die Ver-
einbarkeit von Erwerbsarbeit und Familienpflichten, das Fehlen eines Zweiteinkommens 
oder eine eingeschränkte Verfügbarkeit für gut entlöhnte Vollzeitstellen – auch mittel-
fristig stabile Barrieren für die Einkommensentwicklung darstellen können (vgl. Bischof 
et al. 2023; Crettaz 2018b). Multivariate Analysen stützen diese Ergebnisse. Mithilfe von 
Cox-Regressionen haben Höglinger et al. (2025a, S. 100) gezeigt, dass die Ausstiegswahr-
scheinlichkeit aus der Erwerbseinkommensschwäche bei Einelternhaushalten und Haus-
halten mit drei oder mehr Kindern um rund 25 % niedriger liegt als bei Paarhaushalten 
mit Kindern. Damit sind dies die beiden Haushaltstypen mit den deutlich tiefsten Chancen 
auf Einkommensverbesserung in der mittleren Frist. 

Tab. 1
Verbleibedauer in der Erwerbseinkommensschwäche und Ausstiegshäufi gkeit 
nach Haushaltstyp 2013–2022 

Mittlere Ver-
bleibedauer
in Jahren

Jährliche
Ausstiegsrate

Anteil Personen nach Verbleibedauer

> 1 Jahr > 3 Jahre > 6 Jahre

Einpersonenhaushalt 2 27 63 % 41 % 28 %

Paar ohne Kinder 2 30 59 % 37 % 26 %

Paar 1 Kind 2 25 63 % 41 % 28 %

Paar 2 Kinder 2 25 65 % 41 % 26 %

Paar 3 und mehr Kinder 4 19 74 % 52 % 35 %

Einelternhaushalt 4 17 78 % 56 % 37 %

anderer Mehrpersonenhaushalt 3 25 67 % 43 % 27 %

Total 3 23 67 % 44 % 29 %

III.A0530.25.V1.22.d 

Bemerkung: Basierend auf Kaplan-Meier-Kurve zur Ereigniszeitanalyse. 
Quelle: BFS – STATPOP, BFS – SE, IK – ZAS; Berechnungen BASS 

Tabelle 1
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B.3	 SOZIODEMOGRAFISCHE RISIKOMERKMALE

Dieser Abschnitt legt den Fokus auf ausgewählte soziodemografische Gruppen, die in 
der Forschung und den statistischen Kennzahlen besonders häufig in Zusammenhang 
mit Erwerbsarmut stehen. Im Zentrum stehen dabei Geringqualifizierte, jüngere und äl-
tere Erwerbstätige, Personen mit Migrationshintergrund, Menschen mit gesundheitlichen 
Einschränkungen sowie Frauen. Armut trotz Erwerbsarbeit ist nicht allein auf individuelle 
Merkmale zurückzuführen, sondern entsteht im Zusammenspiel mit strukturellen Rah-
menbedingungen. 

Abbildung 9 dient als Übersichtsgrafik und weist die Armutsquoten der er-
werbstätigen und nicht erwerbstätigen Erwerbsbevölkerung (18- bis 64-Jährige) nach 
zentralen Risikofaktoren aus, welche im Zusammenhang mit Erwerbsarmut diskutiert 
werden (vgl. Lohmann und Marx 2018; Crettaz 2018b; Lohmann und Crettaz 2018). Pro 
Bevölkerungsgruppe werden unterdurchschnittliche Armutsquoten in hellblau und über-
durchschnittliche Armutsquoten in dunkelblau dargestellt. Je nach Bevölkerungsgruppe 
unterscheiden sich teilweise die Ausprägungen der soziodemografischen Risikomerk-
male. Dies weist darauf hin, dass sich die Zusammensetzung der erwerbstätigen und der 
nicht erwerbstätigen Bevölkerung (18–64 Jahre) unterscheidet. Im Folgenden werden die 
bivariaten Indikatoren aus Abbildung 9 nach Themen geordnet und beschrieben.

Armutsquote der Erwerbstätigen und Nichterwerbstätigen nach ausgewählten soziodemogra�schen 
Merkmalen, 2023

durchschnittlich unterdurchschnittlich überdurchschnittlich 95%-Kon�denzintervall
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Sekundarstufe II

Tertiärstufe
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Bemerkung: Links werden die Armutsquoten der Erwerbstätigen und rechts die Armutsquoten der Nichterwerbstätigen nach soziodemogra�schen
Merkmalen aufgeführt. Die durchschnittliche Armutsquote der Erwerbstätigen beträgt 4,3 % und diejenige der Nichterwerbstätigen 15,3 %. Signi�kante
Abweichungen vom Mittelwert werden als unter- oder überdurchschnittlich deklariert. Schätzungen, die auf einer Stichprobe von < 200 Beobachtungen
basieren, werden nicht abgebildet.
Lesebeispiel: Die Armutsquote der Erwerbstätigen mit obligatorischem Schulabschluss beträgt 8,1 Prozent und liegt damit 4,2 Prozentpunkte über der
durchschnittlichen Armutsquote der Erwerbstätigen.
Quelle: BFS – SILC 2023 © BSV 2025

4,3 %

4,3 %

4,8 %

4,1 %

4,5 %

4,9 %

3,7 %

3,7 %

5,7 %

2,2 %

6,5 %

7,8 %

8,1 %

4,0 %

3,7 %

3,8 %

4,8 %

9,7 %

15,3 %

15,3 %

7,7 %

15,7 %

19,6 %

13,7 %

17,7 %

15,6 %

14,4 %

10,9 %

16,8 %

16,8 %

15,3 %

13,5 %

Erwerbstätige Nichterwerbstätige

Abbildung 9
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B.3.1	 ALTERSGRUPPE: JÜNGERE UND ÄLTERE PERSONEN 

•	 Strukturelle Verwundbarkeit: Trotz niedriger Armutsquote gelten junge 
und ältere Erwerbstätige als besonders anfällig für arbeitsmarktbezoge-
ne Risiken wie Einstiegshürden, konjunkturelle Verwundbarkeit sowie 
Langzeitarbeitslosigkeit.

•	 Junge Erwachsene: 15- bis 24-Jährige befinden sich fast dreimal so häu-
fig in einem (meist kurzzeitigen) atypischen Beschäftigungsverhältnis wie 
Erwerbstätige insgesamt. Sowohl in der NEET-Quote wie auch bei Er-
werbslosigkeit sind ausländische Jugendliche übervertreten. Es gibt Hin-
weise auf zunehmende psychische Belastungen bei Jugendlichen, eine 
mögliche Hürde beim Berufseinstieg.

•	 Ältere Erwerbstätige: Sind insgesamt gut im Arbeitsmarkt integriert und 
haben ein relativ tiefes Erwerbslosigkeitsrisiko. Kommt es zum Arbeits-
platzverlust führt dies jedoch häufiger zu Langzeitarbeitslosigkeit, nach-
haltigen Einkommensverlusten und damit auch Vorsorgelücken.

•	 Verfestigung von Erwerbseinkommensschwäche: Ältere Personen ver-
bleiben länger in Phasen mit tiefem Erwerbseinkommen – ein Hinweis 
auf eingeschränkte Mobilität dieser Gruppe. 

Obwohl 2023 weder junge Erwachsene noch ältere Erwerbstätige ein signifikant erhöhtes 
Armutsrisiko aufweisen, gelten beide Gruppen als strukturell vulnerabel, da sie anfälliger 
für arbeitsmarktbezogene und konjunkturelle Veränderungen sind (für Jugendliche siehe 
Duttweiler und Weber 2010, Kriesi und Schweri 2020 sowie Schwandt und Wachter 2019 
für einen Überblick über die internationale Literatur). Bei älteren Erwerbstätigen stehen 
frühzeitiger Erwerbsausstieg verbunden mit Langzeitarbeitslosigkeit im Vordergrund (vgl. 
Fluder et al. 2014), bei jungen Erwachsenen vor allem Schwierigkeiten beim Einstieg in 
den Arbeitsmarkt (vgl. Bolli et al. 2015; Bochsler 2020). Insbesondere bei jungen Erwerbs-
tätigen unterliegt die Armutsquote aufgrund der kleinen Gruppengrösse auch Schwan-
kungen zwischen den Jahren.3 Berufslernende gelten in SILC in der Regel als erwerbs-
tätig; wohingegen Studierende in Vollzeitausbildung nicht als erwerbstätig gelten.4 Nicht 
erwerbstätige Jugendliche (18–24 Jahre) weisen ein unterdurchschnittliches Armutsrisi-
ko auf. Dies hängt damit zusammen, dass sie häufig noch im Elternhaus wohnen und fi-
nanziell noch nicht unabhängig sind. 

Situation der jungen Arbeitnehmenden auf dem Schweizer Arbeitsmarkt
In der Schweiz verläuft der Eintritt in den Arbeitsmarkt für die meisten Jugendlichen über 
eine berufliche Grundbildung (Schwerpunktheft «Bildung und Armut in der Schweiz», 
Abschnitt A.1). Der Youth Labour Market Index der ETH zeigt, dass die Schweiz in Bezug 
auf die Arbeitsmarktsituation der 15- bis 24-Jährigen international gut abschneidet. (Rang 
23 von 180 in 2023).5 Dennoch bestehen auch in der Schweiz armutsbezogene Heraus-
forderungen wie tiefe Löhne, abgebrochene Ausbildungen oder atypische Beschäfti-
gungsverhältnisse (vgl. Crettaz 2018b). Im Zeitraum 2010 bis 2023 waren 15- bis 24-Jäh-
rige etwa zwei- bis dreimal häufiger in einem atypischen Arbeitsverhältnis (z. B. befristet, 
auf Abruf, temporär) als die Gesamtheit der Erwerbstätigen (Abbildung 10). Insgesamt 
spiegelt die Häufung atypischer Beschäftigung bei jungen Erwachsenen ihren Übergang 
ins Erwerbsleben wider – verbunden mit Unsicherheit, fehlender Berufserfahrung und 
Flexibilitätsanforderungen. 

Eine Herausforderung für Jugendliche und junge Erwachsene sind zunehmend 
psychische Erkrankungen. Daten von OBSAN für 2025 zeigen, dass Personen in der Al-
tersgruppe 15–34 signifikant häufiger von mittelschweren oder schweren Depressions-
symptomen berichteten als Personen aus anderen Altersgruppen.6 Dies deckt sich mit 
einer Unicef-Studie, die für junge Erwachsene in der Schweiz (Durchschnittsalter 19,6 

vgl. Schwerpunktheft 
«Bildung und Armut in der 
Schweiz» (Abschnitt A.1).
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Jahre) eine Prävalenz von 25 % für eine psychische Störung wie Depression, Angststörung 
oder ADHS finden (Barrense-Dias et al. 2021, S. 17). Dies zeigt sich auch in den Neurenten 
der IV, die besonders bei den 18- bis 24-Jährigen aufgrund von psychischen Erkrankungen 
stark angestiegen sind (BSV 2024c, S. 8). 

Arbeitnehmende, die sich in mindestens einer atypischen Beschäftigungsform

in Prozent der 15- bis 64-jährigen Arbeitnehmenden
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Bemerkung: Unter atypische Beschäftigungsformen fallen befristete Arbeitsverhältnisse von kurzer Dauer,
geringfügige Beschäftigungsgrade, Arbeit auf Abruf und Temporärarbeit über den Personalverleih. Infolge von
Anpassungen der Erhebungsmethode und des Erhebungsinstruments gibt es im Jahr 2021 einen Bruch in der
Zeitreihe.
Lesebeispiel: Im Jahr 2023 befanden sich 33.2 % der 15- bis 24-Jährigen Erwerbstätigen in mindestens einer
atypischen Beschäftigungsform.
Quelle: BFS – SAKE 2010–2023,© BSV 2025

Abbildung 10

Die NEET-Quote (Not in Education, Employment or Training) erfasst Jugendliche, die we-
der arbeiten noch in Ausbildung sind. Diese Jugendlichen können sich in heterogenen 
Lebenssituationen befinden, wie beispielsweise einer Erwerbslosigkeit aus gesundheit-
lichen Gründen, einer abgebrochenen Berufsausbildung oder einer längeren Abwesen-
heit für eine Reise (Schwerpunktheft «Bildung und Armut in der Schweiz» zu NEET nach 
Branchen). Wer von NEET erfasst wird, befindet sich demnach nicht immer unfreiwillig in 
dieser Situation und ist auch nicht automatisch einem höheren Armutsrisiko ausgesetzt.

Insbesondere junge Erwachsene, die in die Schweiz zuziehen, sind mit Heraus-
forderungen beim Einstieg in den Arbeitsmarkt oder in eine nachobligatorische Ausbil-
dung konfrontiert (bspw. Rudin et al. 2018; Stutz et al. 2016; Stutz et al. 2019). Auslände-
rinnen und Ausländer weisen im Beobachtungszeitraum eine konstant höhere 
NEET-Quote auf als Schweizerinnen und Schweizer, auch wenn ihre NEET-Quote über 
die Jahre gesunken ist (Abbildung 11). Männer sind etwas häufiger NEET als Frauen, was 
unter anderem durch Bildungsunterschiede (z. B. höherer Bildungserfolg der Frauen) er-
klärt werden kann.7 So zeigen die Längsschnittanalysen im Bildungsbereich (LABB) des 
BFS eine höhere Lehrvertragsauflösung von Männern (BFS 2023a). Die höchste Lehrver-
tragsauflösungsquote weisen dabei ausländische Personen auf, dabei lassen sich keine 
Unterschiede zwischen im Ausland und im Inland geborenen Ausländern feststellen (BFS 
2023a). 

vgl. Schwerpunktheft 
«Bildung und Armut in der 
Schweiz», (Abschnitt A.1). 
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Bei der Erwerbslosenquote gemäss ILO gelten die 15- bis 24-Jährigen mit einer gut dop-
pelt so hohen Quote wie die gesamte Bevölkerung als Risikogruppe.8 Im Vergleich zur 
Arbeitslosenquote gemäss SECO erfasst die Erwerbslosenquote (ILO) auch Erwerbslose, 
die nicht bei den RAV registriert sind. Auch bei der Erwerbslosenquote (ILO) sind Jugend-
liche (15–24) mit Migrationshintergrund besonders betroffen: 2023 lag sie bei 11,3 % ge-
genüber 5,8 % bei Schweizer Jugendlichen.9 Zwar sinkt das Niveau der Erwerbslosigkeit 
für ältere Personen insgesamt deutlich, der Unterschied zwischen der Bevölkerung mit 
und ohne Migrationshintergrund bleibt jedoch über alle Altersgruppen hinweg bestehen.

Insgesamt zeigen diese Indikatoren, dass insbesondere Jugendliche mit Mig-
rationshintergrund mit grösseren Herausforderungen beim Einstieg in den Arbeitsmarkt 
konfrontiert sind (siehe Abschnitt B.3.2 für mögliche Ursachen). Bonvin und Rosenstein 
(2016) weisen darauf hin, dass Arbeitgebende bei der Vergabe von Ausbildungsplätzen 
eine Gatekeeper-Funktion beim Einstieg in den Arbeitsmarkt einnehmen. In der Schweiz 
gilt das duale Berufsbildungssystem als besonders geeignetes Instrument zur Bekämp-
fung von Jugendarbeitslosigkeit und zur Erleichterung des Eintritts in den Arbeitsmarkt 
(Pisoni 2021).

Ältere Arbeitnehmende – Langzeitarbeitslosigkeit als Armutsrisiko
Ältere Arbeitnehmende sind auf dem Schweizer Arbeitsmarkt gut integriert. Allerdings 
kann ein Arbeitsplatzverlust für ältere Personen das Armutsrisiko auch im Hinblick auf 
das Rentenalter erhöhen, beispielsweise weil Betragslücken in der beruflichen Vorsorge 
entstehen. Zwar ist das Risiko, arbeitslos zu werden, für ältere Arbeitnehmende ver-
gleichsweise gering (siehe Abbildung 12)10, bei Arbeitslosigkeit sind sie jedoch doppelt 
so häufig von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen wie 30- bis 34-Jährige (SECO 2021a,  
S. 17). Gelingt eine Wiedereingliederung, geht dies mit dauerhaften Einbussen der Er-
werbseinkommen einher – im Schnitt um rund einen Drittel, bei Jüngeren hingegen nur 
um einen Viertel (Liechti et al. 2020, S. 49; AMOSA 2021). Die erschwerte Rückkehr in den 
Arbeitsmarkt lässt sich laut AMOSA (2021, S. 13) nicht auf einzelne Branchen oder Risiko-

Anteil der 15 bis 29 Jährigen nicht in Erwerbsarbeit oder in Ausbildung (NEET), 
2010–2020
nach Geschlecht und Staatsangehörigkeit
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Bemerkung: NEET = Not in Education, Employment or Training. Infolge von Anpassungen der Erhebungsmethode und
des Erhebungsinstruments gibt es im Jahr 2021 einen Bruch in der Zeitreihe. Die NEET-Quote kann deshalb in der
Zeitreihe nur bis 2020 dargestellt werden.
Quelle: BFS – SAKE 2010–2020,© BSV 2025

Abbildung 11
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gruppen beschränken. Rund 80 % der Personen, die ihre Stelle im Alter von 50 Jahren 
verlieren, sind noch im gleichen Jahr wieder erwerbstätig, im Alter von 60 Jahren sind es 
nur noch rund 60 % der Personen (Kaiser et al. 2020, S. 37). Schätzungsweise scheiden 
6 % bis 7 % der über 55-jährigen Personen aufgrund mangelnder Arbeitsnachfrage un-
freiwillig ganz aus dem Arbeitsmarkt aus (Christen 2021, S. 12). Die überdurchschnittlich 
lange Arbeitslosendauer von Personen ab 55 Jahren ist einerseits Ausdruck geringerer 
Arbeitsmarktchancen (z. B. geringere Mobilität, technologische Veränderungen, Lohn-
höhe) und andererseits längerer maximaler Anspruchsbezugsdauer der Arbeitslosen-
versicherung. Auch Diskriminierung gegenüber älteren Stellensuchenden kann eine Rol-
le spielen, so sehen Stellensuchende über 50 ihr Alter als häufigsten Absagegrund 
(AMOSA 2021, S. 26). Schliesslich wird jede vierte Person im Alter von 55 bis 64 Jahren 
ausgesteuert (SECO 2021a, S. 22).11 

Erwerbslosenquote gemäss ILO nach Altersgruppen, 2010–2023
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Bemerkung: Die Erwerbslosenquote gemäss ILO (International Labour Organization) erfasst alle Personen der
ständigen Wohnbevölkerung, die ohne Arbeit sind, eine Stelle suchen und innerhalb kurzer Zeit mit einer Tätigkeit
beginnen könnten. Die Erwerbslosenquote gemäss ILO erfasst auch beim RAV nicht gemeldete Arbeitslose.
Quelle: BFS – SAKE 2010–2023,© BSV 2025

Abbildung 12

Angesichts des demografischen Wandels, des Fachkräftemangels und der Absicherung 
vor Altersarmut wird angestrebt, ältere Arbeitnehmende nachhaltiger (und auch über das 
Rentenalter hinaus) im Arbeitsmarkt zu integrieren. SAKE-Daten des BFS zeigen, dass 
die Erwerbstätigenquote der 55- bis 64-Jährigen zwischen 2010 und 2024 von rund 66 % 
auf 75 % anstieg, wobei der Anstieg bei Frauen besonders stark war.12 Kaiser et al. (2020) 
schätzen, dass ein Viertel der Zunahme in der Partizipationsrate der Frau unter anderem 
durch ein höheres Bildungsniveau, eine Verschiebung des Zivilstandes zu mehr ledigen 
Personen sowie eine Veränderung der Berufswahl der Frauen erklärt werden kann. 

Dennoch ist ab dem Alter von 58 Jahren weiterhin ein klarer Rückgang der Er-
werbsbeteiligung erkennbar. Aktuell lassen sich knapp 40 % der Erwerbstätigen vor dem 
ordentlichen Pensionsalter pensionieren (Abbildung 13). Dieser Abfall in der Erwerbsbe-
teiligung ist auch Ausdruck einer gut ausgebauten Altersvorsorge sowie eines hohen 
Wohlstandsniveaus, andererseits auch Folge geringer Arbeitsanreize zur Aufrechterhal-
tung der Erwerbstätigkeit nach dem Erreichen des Rentenalters (SECO 2021a, S. 3, 11). 
Sowohl bei einer Frühpensionierung als auch bei Erwerbslosigkeit entstehen Beitrags-
lücken im System der sozialen Sicherheit. Insbesondere am Ende des Erwerbslebens 
beeinflusst Arbeitslosigkeit die Rentenhöhe deshalb häufig negativ (Christen 2021, S. 12).
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Verlaufsanalysen zur Erwerbseinkommensschwäche und Sozialhilfeeintritt trotz 
Erwerbstätigkeit
Personen, die als Minderjährige oder im Alter nach 50 Jahren in eine Situation mit Ein-
kommensschwäche eintreten, verbleiben deutlich länger in dieser Situation als andere 
Altersgruppen (siehe Abbildung 14). Die mittlere Verweildauer beträgt bei Minderjährigen 
vier Jahre, bei Personen im Alter von 50 bis 60 sind es drei Jahre (Höglinger et al. 2025a, 
S.98). Ein Austritt aus der Erwerbseinkommensschwäche kann entweder darauf zurück-
zuführen sein, dass betroffene Personen durch Leistungen der sozialen Sicherheit unter-
stützt werden und somit nicht mehr als erwerbstätig gelten oder dass sich ihre Einkom-
menssituation verbessert hat (wie dies bspw. häufig bei jüngeren Personen der Fall ist).

Verweildauer in und Ausstieg aus der Erwerbseinkommensschwäche, 2013–2021
nach Altersgruppe

Jährliche Ausstiegsrate (%) Verweildauer (Median in Jahren)
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<18 18–25 26–39 40–49 50–60 Total
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22
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Bemerkung: Basierend auf Kaplan-Meier-Kurve zur Ereigniszeitanalyse
Lesebeispiel: Die mittlere Verweildauer der 50 bis 60 Jährigen in der Erwerbseinkommensschwäche beläuft sich auf
3 Jahre.
Quelle: BFS – STATPOP, BFS – SE, IK – ZAS; Berechnungen BASS ,© BSV 2025

Abbildung 14
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Bemerkung: Die Erwerbsquote entspricht dem Anteil der Erwerbspersonen (Erwerbstätige und Erwerbslose gemäss
ILO) an der ständigen Wohnbevölkerung im Alter von 40 bis 74 Jahren. Lesebeispiel: Die Erwerbsquote der Männer im
Alter von 60 Jahren beträgt 84,3 %. Im Alter von 64 Jahren 55,8 %.
Quelle: BFS – SAKE 2021–2023,© BSV 2025

Abbildung 13
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Eine multivariate Analyse der Ausstiegswahrscheinlichkeit bestätigt dieses Bild (Abbil-
dung 15): Im Vergleich zur Referenzgruppe der 26- bis 39-Jährigen liegt die Wahrschein-
lichkeit eines Ausstiegs aus der Erwerbseinkommensschwäche bei Personen zwischen 
50 und 60 Jahren mit ansonsten gleichen Merkmalen um rund 30 % niedriger, bei Minder-
jährigen um etwa 15 %.

Für Personen, die bereits als Minderjährige ins Erwerbsleben treten, kann die 
Verfestigung der Erwerbseinkommensschwäche auf fehlende schulische und berufliche 
Abschlüsse oder auch auf instabile Erwerbsbiografien, Probleme im Elternhaus, noch 
ungeklärte berufliche Zukunftsperspektiven hinweisen (vgl. Masdonati et al. 2022). Die 
um rund 6 % höhere Ausstiegswahrscheinlichkeit junger Erwachsener (18- bis 24-Jährige) 
gegenüber der Altersgruppe der 26- bis 39-Jährigen deutet dagegen auf vergleichsweise 
höhere Einkommenszuwächse nach erfolgtem Bildungsabschluss hin. Bei den älteren 
Personen können sich in den tieferen Austrittswahrscheinlichkeiten abnehmende Mög-
lichkeiten auf dem Arbeitsmarkt, Lohneinbussen (Kaiser et al. 2020, S. 3) sowie Altersdis-
kriminierung (z. B. Buchs und Gnehm 2018), aufgestaute Bildungslücken und mangelndes 
Selbstvertrauen widerspiegeln (Lewis und Ollivaud 2020). 

2013–2021

Minderjährige
junge Erwachsene
26–39 Jahre
40–49 Jahre
50–60 Jahre

0,5 0,75 1 1,25 1,5

0,86
1,06

1
1,01

0,71
Hazard Ratio
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Bemerkung: In der Grundgesamtheit zur Bestimmung der Erwerbseinkommensschwäche sind nur Haushalte mit

multivariaten Cox-Regression zur Ereigniszeitanalyse. Interpretation der Hazard Ratios: < 1: Hazard, d. h., die
momentane Ausstiegsrate, ist geringer beim ausgewiesenen Risikomerkmal. > 1: Hazard, d. h., die momentane

Darstellung.
Lesebeispiel: Im Vergleich zur Referenzgruppe der 26- bis 39-Jährigen liegt die Wahrscheinlichkeit eines Ausstiegs
aus der Erwerbseinkommensschwäche bei Personen zwischen 50 und 60 Jahren mit ansonsten gleichen Merkmalen
um rund 30 % niedriger.
Quelle: BFS – STATPOP, BFS – SE; IK – ZAS; Berechnungen BASS,© BSV 2025

Abbildung 15
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B.3.2	 MIGRATIONSHINTERGRUND 

•	 Armutsrisiko hängt mit Herkunft zusammen: Das Armutsrisiko der Er-
werbstätigen variiert mit dem Herkunftsland. Personen aus Drittstaaten 
haben ein gut doppelt so hohes Risiko, Working Poor zu sein, als Schwei-
zerinnen und Schweizer. Personen aus Nord- und Westeuropa sind ähn-
lich selten Working Poor wie Schweizerinnen und Schweizer.

•	 Aufenthaltsdauer und Armutsrisiko: Ausländerinnen und Ausländer der 
zweiten Generation sind im Vergleich zur ersten Generation seltener Wor-
king Poor. 

•	 Strukturelle Hürden im Arbeitsmarkt: Ausländerinnen und Ausländer sind 
häufiger prekär beschäftigt, erfahren öfter Diskriminierung im Bewer-
bungsprozess und haben erschwerten Zugang zum Arbeitsmarkt – be-
sonders bei niedrigem oder nicht anerkanntem Bildungsniveau oder un-
sicherem Aufenthaltsstatus.

•	 Selektionseffekte prägen die Armutsquote: Migration ist selektiv – gut 
qualifizierte Personen aus dem EU-/EFTA-Raum reisen häufiger aus Grün-
den der Erwerbsarbeit in die Schweiz ein und integrieren sich tendenziell 
leichter in den Arbeitsmarkt, während Fluchtmigration häufig mit erhöh-
tem Risiko für Working Poor verbunden ist.

•	 Dauerhafte Benachteiligung bei Einkommensschwäche: Ausländerinnen 
und Ausländer – insbesondere mit Asylhintergrund oder aus Drittstaaten 
– verbleiben deutlich länger in Erwerbseinkommensschwäche und treten 
häufiger trotz Erwerbsarbeit in die Sozialhilfe ein.

Im Jahr 2023 hatten rund 40 % der ständigen Wohnbevölkerung in der Schweiz einen 
Migrationshintergrund. Die Zuwanderungsmotive unterscheiden sich dabei stark nach 
Herkunft: Personen aus dem EU-/EFTA-Raum geben häufig Erwerbstätigkeit als Einreise-
grund an, während für Drittstaatenangehörige familiäre Gründe eine zentrale Rolle spie-
len. Je nach Herkunftsregion und Migrationsgrund bringen die Migrantinnen und Migran-
ten andere Voraussetzungen mit, und sie sind im Zielland in unterschiedlichem Masse 
mit Hürden konfrontiert. Dies beeinflusst die Armutsrisiken nach der Ankunft: Personen 
mit hoher Bildung, beruflicher Qualifikation oder vorhandenen Netzwerken integrieren 
sich schneller und erfolgreicher in den Arbeitsmarkt (vgl. Borjas 1987). Demgegenüber 
erhöhen sprachliche Barrieren, unsichere Aufenthaltstitel oder fehlende Bildungsab-
schlüsse die Armutsrisiken. Auch Fluchtmigration ist oft negativ selektioniert, etwa auf-
grund fehlender Vorbereitungsmöglichkeiten (vgl. Müller et al. 2023). Die Zusammenset-
zung der Zuwanderungskohorten verändert sich zudem über die Zeit (vgl. Dustmann et 
al. 2008; Dustmann et al. 2017): Während EU-Zuwanderung tendenziell positiv selektio-
niert ist, weisen Personen aus Drittstaaten häufiger Risikofaktoren auf, die eine stabile 
Arbeitsmarktintegration erschweren.

Armutsrisiko nach Herkunft
Die Armutsquote der erwerbstätigen und nicht erwerbstätigen Bevölkerung variiert stark 
nach Herkunft. Erwerbstätige aus Nord-, West- und Südeuropa sind ähnlich selten arm 
wie Schweizerinnen und Schweizer, während Personen aus übrigen Ländern ein doppelt 
so hohes Armutsrisiko (7,8 %) aufweisen (Abbildung 9). Multivariate Analysen zu den SILC-
Indikatoren zeigen, dass die Herkunft – insbesondere für Personen aus Drittstaaten – 
auch unter Kontrolle von Bildung, Geschlecht und Gesundheitszustand einen signifikan-
ten Zusammenhang mit dem Armutsrisiko hat. Diese Heterogenität der Migrantinnen und 
Migranten zeigt sich auch in der Arbeitsmarktintegration (vgl. Steiner und Wanner 2018; 
Beerli et al. 2021). So üben Personen aus Drittstaaten beispielsweise häufiger Arbeiten 
auf Abruf aus und sind seltener in Führungspositionen als Personen aus EU-/EFTA-Län-
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dern.13 Von den statistischen Daten grundsätzlich nicht erfasst sind erwerbsarme Mig-
rantinnen und Migranten, die sich ohne gültigen Aufenthaltstitel in der Schweiz aufhalten 
(Sans-Papiers), aber dennoch «schwarz» oder «grau» erwerbstätig sind (Efionayi-Mäder 
et al. 2010).14

Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt
Migrantinnen und Migranten stehen bei der Arbeitsmarktintegration vor vielfältigen Her-
ausforderungen. Ein zentraler Faktor ist das Qualifikationsniveau: Personen mit Migrati-
onshintergrund verfügen häufiger über keine nachobligatorische Ausbildung oder haben 
Schwierigkeiten bei der Anerkennung ausländischer Abschlüsse (siehe auch Schwer-
punktheft «Bildung und Armut in der Schweiz»). Hinzu kommen rechtliche Rahmenbedin-
gungen, die je nach Herkunftsland unterschiedlich ausfallen. Seit Inkrafttreten der Per-
sonenfreizügigkeit 2002 haben EU-/EFTA-Bürgerinnen und -Bürger schrittweise freien 
Zugang zum Schweizer Arbeitsmarkt erhalten, während für Asylsuchende die Regelungen 
kantonal variieren und Arbeitsverbote den Einstieg erschweren können. Ahrens et al. 
(2024) zeigen, dass sich längere Arbeitsverbote nachhaltig negativ auf die Erwerbsinte-
gration von Asylsuchenden in der Schweiz auswirken. Höhere formelle Anforderungen 
gelten auch für Drittstaatenangehörige. Ihnen wird der Arbeitsmarktzugang gewährt, 
wenn es sich um Führungskräfte, Spezialistinnen und Spezialisten und andere qualifi-
zierte Arbeitskräfte handelt. Zusätzlich werden Drittstaatenangehörige nur dann für eine 
Erwerbstätigkeit in der Schweiz zugelassen, wenn dies dem gesamtschweizerischen 
Interesse entspricht und die offene Stelle nicht mit einer inländischen Person oder einer 
EU-/EFTA-angehörigen Person besetzt werden kann (Inländervorrang). Personen aus 
Drittstaaten, welche im Familiennachzug in die Schweiz gekommen sind oder welche 
sich als vorläufig Aufgenommene, anerkannte Flüchtlinge oder Schutzbedürftige in der 
Schweiz aufhalten, gelten als inländische Arbeitskräfte. Abbildung 16 zeigt die Armuts-
quote der Erwerbstätigen nach Herkunftsregion, auch hier weisen insbesondere Perso-
nen aus Drittstaaten (nicht EU/EFTA) im Vergleich zu Schweizerinnen und Schweizern ein 
stark erhöhtes Armutsrisiko auf. Die Armutsquote der Erwerbstätigen aus EU-/EFTA-Län-
dern liegt mit 5 % etwas unterhalb derjenigen für Personen aus Drittstaaten.

Armutsquote der Erwerbstätigen nach Herkunftsregion, 2023
Erwerbstätige Personen im Alter von 18–64 Jahren

95%-Kon�denzintervall
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Drittstaaten

0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 %

3,7 %

5,0 %

7,3 %
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Quelle: BFS – SILC 2023,© BSV 2025

Abbildung 16

Crettaz (2018a, S. 93) weist darauf hin, dass die Mechanismen (siehe Abbildung 1), durch 
welche Erwerbstätige und ihre Haushalte in Erwerbsarmut geraten können, anfällig für 
Diskriminierung sind. Studien zeigen, dass Bewerberinnen und Bewerber mit Migrations-
hintergrund – insbesondere aus stigmatisierten Gruppen bei gleicher Qualifikation – ge-
ringere Erfolgschancen haben (vgl. Auer et al. 2017; Auer et al. 2019; Zschirnt 2020; 
Hangartner et al. 2021). Dies kann zu längeren Phasen der Arbeitslosigkeit, schlechteren 
Arbeitsbedingungen und erhöhtem Armutsrisiko beitragen (vgl. Crettaz 2011). Zudem gibt 
es vermehrt Hinweise darauf, dass Ausländerinnen und Ausländer trotz Anspruch auf So-
zialhilfe verzichten, da sie ausländerrechtliche Konsequenzen fürchten oder es prozes-

vgl. Schwerpunktheft 
«Bildung und Armut in der 
Schweiz», (Abschnitt A.1).
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suale Hürden gibt (Mey und Kurt 2024; Guggisberg und Gerber 2022; Hümbelin 2018, sie-
he auch Schwerpunktheft «Materielle Existenzsicherung in der Schweiz», Abschnitt B.2.3).

Auch das soziale Kapital (bspw. Karrierenetzwerke) spielt eine Rolle für eine 
erfolgreiche Positionierung auf dem Arbeitsmarkt. Während sich die Netzwerke der zwei-
ten Generation in der Regel nicht von denen der Schweizer Bevölkerung unterscheiden, 
sind sie bei Personen mit südosteuropäischer oder türkischer Herkunft kleiner und we-
niger durchmischt (Guarin Rojas 2020, S. 75).

Die Rolle der Aufenthaltsdauer
Die Beschäftigungsquote von Migrantinnen und Migranten hängt mit der Dauer des Auf-
enthalts und dem Zuwanderungszeitpunkt zusammen (vgl. Grubanov-Boskovic et al. 2017; 
Dustmann et al. 2017). Besonders spät Zugewanderte (Einwanderung im Alter von 15 bis 
24 Jahren) haben grössere Schwierigkeiten beim Einstieg in den Arbeitsmarkt (Stutz et 
al. 2016). Diese Hürden nehmen mit zunehmender Aufenthaltsdauer tendenziell ab und 
sind bei Migrantinnen und Migranten der ersten Generation stärker verbreitet (BFS 2020c, 
S. 41). Mögliche Gründe sind grössere Hürden beim Einstieg in den Arbeitsmarkt (bspw. 
fehlende Sprachkompetenzen, fehlende Netzwerke) und schlechtere Arbeitsbedingun-
gen (z. B. atypische Beschäftigung und tiefere Löhne). Bei der zweiten Generation gleicht 
sich das Armutsrisiko weitgehend an (Abbildung 17). Eine mögliche Erklärung für dieses 
Muster ist die intergenerationale Einkommensmobilität. Boustan et al. (2025, S. 8) zeigen, 
dass Einkommensunterschiede zwischen der Migrationsbevölkerung und der inländi-
schen Bevölkerung in der Schweiz zwar für die erste Generation von Zugewanderten 
bestehen, aber für die zweite Generation verschwinden.

Da sich im Zeitverlauf und je nach Zuwanderungswelle die Zusammensetzung 
der Migrationskohorten erheblich ändert, können sich auch die jeweiligen Armutsrisiken 
ändern. Die Drittstaatenangehörigen setzen sich bei der ersten Migrationsgeneration 
rund hälftig aus Personen anderer europäischer Staaten (Kosovo, Türkei, Serbien, Nord-
mazedonien etc.) sowie Personen aus aussereuropäischen Staaten zusammen. Bei der 
Migrationsbevölkerung der zweiten Generation sind Drittstaatenangehörige deutlich sel-
tener und beinhalten nur wenige Personen aus aussereuropäischen Staaten (vgl. Grund-
lagenheft «Armut in der Schweiz im Überblick»).15

Erwerbsbeteiligung und Erwerbslosigkeit
Wie Abbildung 18 zeigt, liegt die Erwerbstätigenquote der Schweizerinnen und Schweizer 
konsistent höher als diejenige der Ausländerinnen und Ausländer. Insgesamt verläuft die 
Erwerbstätigenquote jedoch auf hohem Niveau mit grossen Unterschieden zwischen 
Herkunftsländern, die auch bestehende Arbeitsmarktchancen abbilden. Die höchste Er-
werbstätigenquote weisen Deutsche auf (86,4 % in 2024), die niedrigste Personen aus 
Drittstaaten (65 %).16 Betrachtet man jedoch das Erwerbspensum in Vollzeitäquivalenten, 
also wie hochprozentig gearbeitet wird, liegt die Quote bei Personen mit Migrationshinter-
grund insgesamt höher (BFS 2022b, S. 26).17 Dies kann ein Hinweis auf erhöhten ökono-
mischen Druck sein. Bei den Personengruppen ohne Erwerbsanbindung sind Auslände-
rinnen und Ausländer überrepräsentiert in der NEET-Quote (Abschnitt B.3.1) und Personen 
aus Drittstaaten weisen ein höheres Risiko für Langzeiterwerbslosigkeit mit anschlies-
sendem Sozialhilfebezug auf (vgl. Fluder et al. 2014). 

vgl. Schwerpunktheft  
«Materielle Existenzsicherung in 
der Schweiz», (Abschnitt B.2.3). 

vgl. Grundlagenheft  
«Armut in der Schweiz im 
Überblick», (Abschnitt B.2.4).
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Erwerbstätigenquote der 15- bis 64-Jährigen, 2012–2023
nach Nationalität
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Bemerkung: Als Erwerbstätige gelten 15- bis 64-Jährige, die in der Referenzwoche mindestens eine Stunde gegen
Bezahlung gearbeitet haben, eine Stelle innehatten oder unentgeltlich im Familienbetrieb mitarbeiteten. Bruch in der
Zeitreihe infolge einer Anpassung der Erhebungsmethode und des Erhebungsinstruments im Jahr 2021.
Quelle: BFS – SAKE 2012–2023,© BSV 2025

Abbildung 18

Armutsquoten der Erwerbstätigen und Nichterwerbstätigen nach
Migrationsgeneration, 2023
Personen im Alter von 18–64 Jahren
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Bemerkung: Schätzungen, die auf einer Stichprobe von <200 Beobachtungen basieren, werden nicht abgebildet.
Lesebeispiel: 
Personen ohne Migrationshintergrund sind es 3,4 %.
Quelle: BFS – SILC 2023,© BSV 2025

Abbildung 17
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Verlaufsanalysen: Erwerbseinkommensschwäche und Sozialhilferisiko trotz 
Erwerbstätigkeit
Das Risiko von Personen mit Asyl- und Flüchtlingshintergrund für den Eintritt in die Er-
werbseinkommensschwäche ist etwa dreimal so hoch wie bei der übrigen Bevölkerung. 
Ein Hinweis auf eine tendenziell schlechte Integration in den Arbeitsmarkt. Zudem ist ihre 
Wahrscheinlichkeit, die Erwerbseinkommensschwäche wieder zu verlassen, rund 70 % 
niedriger als bei Schweizerinnen und Schweizern (siehe Abbildung 19). Auch Personen 
der ersten Generation aus Drittstaaten und Ausländerinnen und Ausländer der zweiten 
Generation haben geringere Chancen, aus der Erwerbseinkommensschwäche auszu-
treten. Neben fehlenden Grundkompetenzen und Bildungsabschlüssen (siehe Schwer-
punktheft «Bildung und Armut in der Schweiz» für eine ausführliche empirische und theo-
retische Diskussion möglicher Gründe) weist dies auf besondere Herausforderungen 
dieser Gruppe hin.

Beim Bezug von Sozialhilfe trotz Erwerbstätigkeit zeigt sich ein ähnliches Bild: 
Ausländerinnen und Ausländer – insbesondere mit Asyl- und Flüchtlingshintergrund (Hög-
linger et al. 2025a, S. 151) – haben ein deutlich erhöhtes Risiko, auf wirtschaftliche Sozial-
hilfe angewiesen zu sein. 

Die Zeitreihenanalysen in Abbildung 20 verdeutlichen, dass Schweizer Haus-
halte mit Erwerbstätigkeit zwischen 2012 und 2022 konstant die niedrigste Eintrittswahr-
scheinlichkeit in die Sozialhilfe aufwiesen (ca. 0,5 %). Für Ausländerinnen und Ausländer 
der ersten Generation aus EU-/EFTA-Ländern hat sich das Risiko seit 2015 dem Niveau 
der Inländer angenähert. Deutlich stärkere Schwankungen und höhere Risiken zeigen 
sich hingegen bei Personen aus Drittstaaten und der zweiten Generation, was auf eine 
grössere Sensitivität gegenüber konjunkturellen Schwankungen und Arbeitsmarktbedin-
gungen hinweist.

Einfluss von Migrationsstatus und Asyl-/Flüchtlingshintergrund auf die Ausstiegsrate
aus Erwerbseinkommensschwäche, 2013–2021
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Ausl. Mit Asyl-/ Flüchtlingshintergrund
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Bemerkung: Ausgewiesen werden die exponenzierten Koeffizienten (= Hazard Ratios) einer multivariaten Cox-
Regression zur Ereigniszeitanalyse. Interpretation der Hazard Ratios: < 1: Hazard, d. h., die momentane Ausstiegsrate,
ist geringer beim ausgewiesenen Risikomerkmal. > 1: Hazard, d. h., die momentane Ausstiegsrate, ist höher beim
ausgewiesenen Risikomerkmal. 95%-Konfidenzintervalle sind zu klein für eine Darstellung.
Lesebeispiel: Im Vergleich zur Referenzgruppe der Schweizerinnen und Schweizer liegt die Wahrscheinlichkeit eines
Ausstiegs aus der Erwerbseinkommensschwäche bei Personen mit Asyl- oder Flüchtlingshintergrund mit ansonsten
gleichen Merkmalen um rund 70 % niedriger
Quelle: BFS – STATPOP, BFS – SE; IK – ZAS; Berechnungen BASS,© BSV 2025

Abbildung 19

vgl. Schwerpunktheft 
«Bildung und Armut in der 
Schweiz», (Abschnitt A.1).
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B.3.3	 ERWERBSARMUT UND GESCHLECHT: WARUM FRAUEN 
TROTZ ERWERBSARBEIT VERWUNDBARER SIND 

•	 Statistisch besteht in der Standardbetrachtung des BFS kein Ge-
schlechterunterschied beim Risiko für Erwerbsarmut: Trotz schlechterer 
Arbeitsmarktpositionen von Frauen (z. B. Teilzeit, Tieflohn, atypische Be-
schäftigung) – ein Befund, der als «Geschlechterparadox der Erwerbs-
armut» bezeichnet wird.

•	 Indirekte Risikofaktoren wirken geschlechtsspezifisch: Sie verlaufen über 
den Haushaltskontext und die dortige Verteilung von bezahlter und un-
bezahlter Arbeit sowie die Ausgestaltung der Erwerbsarbeit und des Ar-
beitsmarktes und die Beschaffenheit institutioneller Rahmenbedingun-
gen.

•	 Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung als indirektes Armutsrisiko: Frau-
en übernehmen deutlich mehr unbezahlte Haus- und Sorgearbeit – in 
50 % der Paarhaushalte liegt diese primär bei der Frau, in nur 4 % beim 
Mann. Diese ungleiche Aufgabenverteilung beeinflusst Erwerbschancen, 
Karrierepfade und Einkommen im Lebensverlauf.

•	 Trennungen erhöhen das Armutsrisiko von Frauen: Nach Trennungen sind 
Frauen häufiger von Einkommensverlusten und Sozialhilfeabhängigkeit 
betroffen als Männer. 

Eine breite Literatur beschäftigt sich mit dem Zusammenhang von Geschlecht und Er-
werbsarmut (bspw. Millar und Glendinning 1989; Bühlmann et al. 2010; Guio et al. 2021; 
van den Bosch und Guio 2021; Caritas 2022; Bühlmann et al. 2010). Abbildung 9 zeigt, dass 

Eintrittsrisiko in die Sozialhilfe für Personen in Haushalten mit Erwerbstätigkeit, 
2012–2022
nach Migrationshintergrund
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Quelle: BFS – Sozialhilfeempfängerstatistik, BFS – STATPOP, IK – ZAS; Berechnungen BASS,© BSV 2025

Abbildung 20
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sich die Armutsquote der Erwerbstätigen und Nichterwerbstätigen statistisch nicht nach 
Geschlecht unterscheidet. Dieser Befund war über die letzten zehn Jahre stabil. Da Frau-
en häufiger in atypischen Beschäftigungsverhältnissen oder Teilzeit arbeiten, in Füh-
rungspositionen unterrepräsentiert sind und bei gleicher Qualifikation tendenziell weni-
ger pro Stunde verdienen, wird diese Beobachtung in der Literatur auch als das 
Genderparadox der Erwerbsarmut bezeichnet (vgl. Ponthieux 2018 und Abschnitt B.3.3.1).

Indirekte Beziehungen von Geschlecht und Erwerbsarmut
Abbildung 21 illustriert, dass Geschlecht nicht direkt, aber über verschiedene Mechanis-
men indirekt das Risiko für Erwerbsarmut beeinflussen kann. Zentral ist dabei die inner-
häusliche Aufteilung von Erwerbs-, Haus- und Betreuungsarbeit (Kasten Haushaltskontext 
und Rahmenbedingungen in Abbildung 21), die wiederum von gesellschaftlichen Normen, 
institutionellen Rahmenbedingungen und individuellen Merkmalen geprägt ist. Empirisch 
zeigen Daten des BFS erhebliche geschlechterspezifische Unterschiede in der Aufteilung 
von Hausarbeit18 und Erwerbsarbeit in Paarhaushalten (Abbildung 22). Klassische öko-
nomische Theorien wie jene von Becker (1991) führen dies auf Spezialisierungsvorteile 
im Haushalt zurück, basierend auf geringen Unterschieden in Produktivität und Lohn-
potenzial (Becker und Tomes 1986; Becker 1991). Neuere Ansätze erweitern diese Pers-
pektive um Präferenzen (Ernst Stahli et al. 2009), Bildung, Kinderzahl sowie soziale Nor-
men (Lauk und Meyer 2005), Machtstrukturen, soziale Erwartungen und institutionelle 
Rahmenbedingungen (Kuiper 2001).

Institutionelle Rahmenbedingungen werden dabei durch die Ausgestaltung des 
Steuersystems, der Verfügbarkeit und Finanzierung der familienexternen Kinderbetreu-
ung (Bütler 2007; Ecoplan 2023), der Ausgestaltung des Mutterschaftsurlaubs (Valarino 
et al. 2018) sowie bestehende Rollenbilder (Bütikofer 2013; Nordenmark 2013) beeinflusst. 
Für die Schweiz zeigen sich auch zu einem gewissen Teil Unterschiede in den Präferen-
zen von Vätern und Müttern, was die Aufteilung von Betreuungs- und Erwerbsarbeit an-
geht (Ernst Stahli et al. 2009; Bosshard et al. 2021). Diese Unterschiede entstehen nicht 
in einem Vakuum, sondern werden unter anderem durch das gesellschaftliche Umfeld 
sowie die institutionellen Rahmenbedingungen geprägt. Zusätzlich werden auch be-
stehende Machtstrukturen, Geschlechternormen und Diskriminierung als Ursachen für 
die ungleiche Verteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit genannt. 

Auch die Rahmenbedingungen auf dem Arbeitsmarkt (Kasten Erwerbsarbeit in 
Abbildung 21), bspw. die Verfügbarkeit von Homeoffice oder die Ausgestaltung von Ar-
beitszeiten, beeinflussen die Haushaltsentscheidung zur Aufteilung bezahlter und un-
bezahlter Arbeit. Gleichzeitig hat die Ausgestaltung der Integration in den Arbeitsmarkt, 
d. h., in welchem Pensum gearbeitet wird, ob die Beschäftigung atypisch-prekär ist, ob 
eine Befristung vorliegt oder wie die Entlohnung ausgestaltet ist, einen direkten Einfluss 
auf die Höhe und Stabilität des erwirtschafteten Markteinkommens des Haushalts. 

Neben der Qualifikation, den Anstellungsbedingungen und der zeitlichen Ver-
fügbarkeit für den Arbeitsmarkt spielt auch die Diskriminierung von Frauen und Müttern 
eine Rolle für die dort erwirtschafteten Markteinkommen (vgl. Oesch et al. 2017 zur Wage 
Penalty gegenüber Müttern, Dotti Sani 2015).19 So zeigen Becker et al. (2019) mithilfe eines 
gross angelegten Bewerbungsexperiments in Deutschland, Österreich und der Schweiz, 
dass verheiratete Frauen ohne Kinder signifikant seltener zu einem Jobinterview einge-
laden werden als verheiratete Frauen mit älteren Kindern. Schliesslich entscheidet die 
Balance zwischen dem erwirtschafteten Markteinkommen des Haushalts und dem Haus-
haltsbedarf, ob eine Situation mit oder ohne Erwerbsarmut vorliegt. 



55Soziodemografische Risikomerkmale

Aufteilung von Erwerbs- und Hausarbeit
Die geschlechterspezifischen Muster in der Aufteilung von Haus-, Betreuungs- und Er-
werbsarbeit verändern sich in der Schweiz langsam (vgl. Epple et al. 2015). Daten der 
Erhebung zu Familie und Generationen (EFG) zeigen, dass im Jahr 2023 in rund 50 % der 
Paarhaushalte die Hausarbeit überwiegend von der Frau übernommen wird – und nur in 
4 % vom Mann. Auch in kinderlosen Haushalten ist die Arbeitsteilung klar geschlechts-
spezifisch. Mit zunehmendem Alter der Kinder ändert sich daran kaum etwas. 20 Während-
dem 47 % der Paare angeben, sich gemeinsam um den Haushalt zu kümmern, bleiben in 
63 % der Haushalte mit Kindern unter 13 Jahren die Mütter bei Krankheit des Kindes zu 
Hause.21 

Bei der Erwerbsquote der Frauen ist die Schweiz europaweit führend. 2024 
waren 80,8 % der Frauen im erwerbsfähigen Alter berufstätig, bei den Männern betrug 
der Anteil 87,4 %.22 Die hohe Erwerbsquote wird teilweise dadurch erklärt, dass Frauen, 
insbesondere wenn sie betreuungspflichtige Kinder haben, mehrheitlich in Teilzeit arbei-
ten (Perrenoud 2022). Mutterschaft in der Schweiz bedeutet demnach kein vollständiges 
Ausscheiden aus dem Arbeitsmarkt, sodass Frauen prinzipiell am Armutsschutz durch 
Erwerbsarbeit partizipieren. In einer repräsentativen Online-Befragung von Frauen in der 
Deutschschweiz beleuchten Bosshard et al. (2021, S. 36), welches Erwerbsmodell Frauen 
sich wünschen. Insgesamt geben Frauen an, dass eine Aufteilung der Erwerbsarbeit von 
80 (Mann) zu 50 (Frau) als ideal angesehen wird. Bei den unter 35-jährigen Frauen wird 
ein 70-zu-60-Modell favorisiert, was durch höhere Bildungsabschlüsse der Frauen ge-
trieben sein dürfte. Es zeigt sich also, dass das ideale Erwerbsmodell aus Sicht der Frau-
en zwar im Wandel ist, aber keine egalitäre Aufteilung vorsieht und das Gesamtpensum 
des Haushalts bei ca. 130 % gesehen wird. Offen bleibt, welche Faktoren (z. B. Verfügbar-
keit von Kinderbetreuung, sozialer Druck etc.) bei diesen Antworten mitgedacht wurden. 
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Abb. 21
Erwerbsarmut und geschlechterbezogene Wirkungsmechanismen
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Abbildung 22 veranschaulicht den Beitrag der Frau zum Arbeitseinkommen im 
Haushalt nach Einkommensquintilen: Nur in etwa einem Viertel der Haushalte trägt die 
Frau mindestens die Hälfte zum Haushaltseinkommen bei. Im untersten Einkommens-
quintil liegt dieser Anteil mit 27 % zwar am höchsten, aber auch deutlich unter 50 %. Zu-
dem leisten Frauen in durchschnittlich 16 % der Paarhaushalte überhaupt keinen Beitrag 
zum Erwerbseinkommen, wobei dieser Anteil ebenfalls im untersten Quintil mit 30,8 % 
am höchsten ist. 

Die zunehmende, aber immer noch geringere Erwerbspartizipation von Frauen 
in Paarhaushalten wirkt sich nicht in einem unmittelbar erhöhten Armutsrisiko aus, da 
diese offenbar durch eine entsprechend höhere Arbeitsmarktbeteiligung der Männer im 
Paarhaushalt kompensiert wird. Allerdings kann das höhere Armutsrisiko von Frauen zu-
tage treten, wenn Haushalte bspw. aufgrund einer Trennung oder Scheidung auseinander-
brechen.

Beitrag der Frau am Arbeitseinkommen des Haushalts, 2023

0 % > 0 % bis < 25 % ≥ 25 % bis < 50 % ≥ 50 %

Alle Paarhaushalte

Paarhaushalt ohne Kind(er)

Paarhaushalt mit Kind(ern)

1. Einkommensquintil

2. Einkommensquintil

3. Einkommensquintil

4. Einkommensquintil

5. Einkommensquintil

0 % 100 %

16,0 % 23,8 % 37,1 % 23,1 %

18,5 % 13,0 % 34,7 % 33,9 %

13,9 % 33,1 % 39,2 % 13,8 %

30,8 % 22,4 % 19,4 % 27,4 %

17,7 % 31,2 % 30,0 % 21,1 %

13,9 % 29,1 % 39,4 % 17,6 %

13,7 % 21,6 % 42,0 % 22,7 %

11,8 % 18,5 % 43,5 % 26,3 %
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Bemerkung: Die Arbeitseinkommen aller Personen enthalten keine Kinderzulagen oder Taggelder. Als Kinder gelten
alle Personen von 0 bis 24 Jahren, die mit mindestens einem Elternteil zusammenwohnen.
Quelle: BFS – SILC 2023,© BSV 2025

Abbildung 22

B.3.3.1	 Exkurs: Geschlechterparadox der Erwerbsarmut – ein Gedan-
kenexperiment zu Trennungen und Armutsrisiko von Frauen

Wie die Situationsanalyse zeigt, übernehmen Frauen im Durchschnitt mehr Betreuungs-
aufgaben, arbeiten häufiger in atypischen Beschäftigungsverhältnissen, haben eine nied-
rigere Erwerbsquote und verdienen weniger pro Stunde (vgl. Ponthieux 2018 sowie Ab-
schnitte B.4 und C.2 in diesem Schwerpunktheft). Dennoch schlägt sich dies nicht in einer 
höheren Armutsquote der erwerbstätigen Frauen nieder – ein Phänomen, das als «Ge-
schlechterparadox der Erwerbsarmut» bezeichnet wird. Da in der Armutsmessung das 
Haushaltseinkommen als gemeinsame Ressource gilt, bleibt individuelle wirtschaftliche 
Verwundbarkeit unsichtbar. Bei Trennung oder Todesfall entfällt diese Absicherung – was 
sich in erhöhten Armutsquoten bei Eineltern- und Einpersonenhaushalten zeigt. 2023 
wurden in der Schweiz zwei von fünf Ehen geschieden.23 Das Armutsrisiko von Frauen 
steigt insbesondere nach einer Trennung deutlich an (Zimmermann und Kessler 2016; 
Bischof et al. 2023). Sie erleiden grössere Einkommenseinbussen (Kessler; 2018, Masia 
2016; Masia und Budowski 2009) und sind öfter auf Sozialhilfe24 angewiesen als Männer 
(Zimmermann und Kessler 2016). Neuere Studien hinterfragen zudem die Annahme einer 
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gleichmässigen Einkommensverteilung in Paarhaushalten. Sie zeigen, dass Frauen bei 
der haushaltsinternen Verteilung von Geld und Entscheidungsmacht tendenziell benach-
teiligt sind, wobei der Erwerbsstatus ein zentraler erklärender Faktor ist (bspw. Ponthieux 
2013; Mader und Schneebaum 2013; van den Bosch und Guio 2021; Lamei und Skina-
Tabue 2019). Die folgenden Analysen dienen lediglich der Veranschaulichung und basie-
ren auf vereinfachenden Annahmen; die resultierenden Werte sind deshalb nicht als ex-
akte Abbildungen der Realität zu verstehen und sollten nicht überinterpretiert werden.

Individuelle Erwerbsarmut – hypothetische Trennungen als Gedankenexperiment
Die französische Ökonomin Ponthieux (2018) entwickelte ein Gedankenexperiment, um 
geschlechterspezifische Armutsrisiken sichtbarer zu machen. Sie simuliert eine hypo-
thetische Trennung: Erwerbstätige Personen werden so betrachtet, als lebten sie alleine 
und verfügten nur über ihr aktuelles Erwerbseinkommen, ohne ihr Erwerbsverhalten nach 
der Trennung anzupassen. 25 Dieses Szenario wurde im Rahmen eines Forschungsman-
dats der Berner Fachhochschule mit SILC-Daten für die Schweiz modelliert. Das indivi-
duelle Erwerbseinkommen wurde dabei der regional angepassten Armutsgrenze eines 
Einpersonenhaushalts gegenübergestellt. Kinder wurden im Modell vernachlässigt.26 
Abbildung 23 zeigt, dass die individuell berechnete Erwerbsarmutsquote (türkise Balken) 
höher liegt als jene nach dem Haushaltseinkommen (graue Balken).27 Dies ist unter an-
derem eine Folge davon, dass die Berechnungsgrundlage verschieden ist und die Haus-
haltseinkommen in Paarhaushalten in der Schweiz mehrheitlich durch die Männer gene-
riert werden. Während in der offiziellen Armutsmessung kaum Geschlechterunterschiede 
sichtbar werden, zeigt sich in einer hypothetischen individuellen Betrachtung, dass die 
Armutsquote von Frauen ungefähr zweieinhalbmal so hoch liegt wie jene von Männern. 
Diese Unterschiede geben einen Hinweis auf die geschlechterspezifische Verwundbar-
keit im Falle einer Haushaltstrennung.

Einkommensarmut auf Haushaltsebene versus individuelle Ebene
Illustration des Gedankenexperiments
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7,8 %

4,9 %

20,6 %

4,2 %

13,9 %

Männer Frauen Total

individuelle Einkommensarmut

Geschlechterunterschied nach
Trennung

--------------------------------------
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Bemerkung: 
während mindestens 7 der 12 Monate einer selbstständigen oder unselbstständigen Erwerbstätigkeit nachgingen.

Haushalt lebt, dessen Einkommen unterhalb der Armutsgrenze liegt. Eine Person ist von individueller

eines Einpersonenhaushalts liegt. Haushaltsgewichte berücksichtigt.
Lesebeispiel: 

Quelle: BFS - SILC 2023, Berechnungen BFH,© BSV 2025

Abbildung 23
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Ausgehend von den obigen Berechnungen lässt sich auch ermitteln, wie viele Personen 
nach beiden Konzepten – aus Haushaltsperspektive und aus Perspektive des individu-
ellen Erwerbseinkommens – Working Poor wären. Rund 44 % der erwerbsarmen Männer 
und 53 % der erwerbsarmen Frauen würden in beiden Fällen als arm gelten.28 Das legt 
nahe, dass individuelle Erwerbsarmut von Frauen stärker auf ihre Erwerbssituation (Teil-
zeit, Tieflohn) zurückzuführen wäre. Bei Männern spielt häufiger die Haushaltskonstella-
tion eine Rolle, beispielsweise wenn Personen ohne Erwerbstätigkeit oder mit niedriger 
Erwerbsintensität durch das Erwerbseinkommen mitversorgt werden müssen (vgl. Pont-
hieux 2018, S. 82). Dieser Unterschied zeigt sich akzentuierter auch in EU-15-Ländern, wo 
laut Ponthieux (2018) 80 % der erwerbsarmen Frauen auch individuell armutsbetroffen 
sind – bei den Männern liegt dieser Anteil nur bei 50 %, teilweise mit erheblichen Unter-
schieden zwischen den Ländern (Ponthieux 2018, S. 83–84).

Abbildung 24 illustriert die wichtigsten Ergebnisse des Gedankenexperiments: 
Im letzten Schritt wird das Gedankenexperiment rückgängig gemacht: Personen, die 
individuell erwerbsarm sind, werden wieder in ihre Haushalte «zurückgesetzt». Dadurch 
lässt sich ermitteln, inwieweit das Zusammenlegen der Einkommen zur Armutsvermei-
dung beiträgt. Diese Betrachtung macht deutlich, wie stark die ökonomische Absicherung 
von Frauen oft vom Haushalt – und damit indirekt vom Erwerbseinkommen des Partners 
– abhängt. Betrachtet man die individuell erwerbsarmen Personen wieder in ihren ur-
sprünglichen Haushalten, zeigt sich, dass knapp 78 % der Frauen dadurch der individu-
ellen Armut entgehen. Bei Männern liegt dieser Anteil mit 63 % tiefer. Werden zusätzlich 
Sozialtransfers berücksichtigt, steigt die Armutsvermeidung auf 88 % bei Frauen und 80 % 
bei Männern.

Die Ergebnisse zeigen, dass das Zusammenlegen der Einkommen im Haushalt 
eine grössere Rolle für die Armutsvermeidung spielt als Sozialtransfers. Aus vergleichen-
der Perspektive sind Transfers für Männer zudem wichtiger als für Frauen. Eine mögliche 
Erklärung: Das Einkommen von Frauen reicht seltener aus, um die individuelle Armuts-
situation eines Mannes im gemeinsamen Haushalt zu kompensieren, wodurch staatliche 
Leistungen stärker ins Gewicht fallen. Der letzte Balken in Abbildung 24 zeigt den Anteil 
der Personen, die auch nach Berücksichtigung aller im Haushalt verfügbaren Einkommen 
weiterhin erwerbsarm sind: Bei den Frauen sind es 13 %, bei den Männern 25 %. Frauen 
entkommen der individuellen Erwerbsarmut damit häufiger. 

Die Ergebnisse des statistischen Gedankenexperimentes sind mit grosser Vor-
sicht zu interpretieren, insbesondere was die konkreten Werte angeht. Dies gilt insbeson-
dere auch deshalb, da keine Änderung des Erwerbsverhaltens angenommen wird, was für 
die Zeit unmittelbar nach einer Trennung zutreffend sein kann, aber für die mittlere Frist 
weniger realistisch ist (Bischof et al. 2023). Das Gedankenexperiment illustriert jedoch, dass 
geschlechterspezifische Unterschiede in der Arbeitsmarktintegration ein Risiko für die 
Armutsprävention von Frauen nach Trennungen darstellen – und gleichzeitig die wirtschaft-
liche Stabilität von Paarhaushalten insgesamt beeinflussen können (vgl. Mili et al. 2017). 

Vermeidung von Einkommensarmut bei Männern und Frauen
Illustration des Gedankenexperiments

Können individuelle Einkommensarmut durch Einkommenspooling im Haushalt vermeiden
Können individuelle Einkommensarmut durch Sozialtransfers vermeiden
Können individuelle Einkommensarmut nicht vermeiden, sind auch nach Standarddefinition arm

Frauen 21 %

Männer 8 %

78 % 10 % 13 %

63 % 17 % 25 %

III.A0610.25.V1.23.d

Bemerkung: Die Abbildung ist als Illustration des Gedankenexperiments zu verstehen. Die Werte sind mit grosser
Vorsicht zu interpretieren.
Lesebeispiel: Das Gedankenexperiment zeigt, dass ungefähr 21 % der Frauen von individueller Erwerbsarmut
betroffen wären. Von diesen 21 % können 78 % individuelle Einkommensarmut über Einkommenspooling im Haushalt
vermeiden.
Quelle: BFS – SILC 2023; Berechnungen BFH,© BSV 2025

Abbildung 24
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B.3.4	 BILDUNG ALS SCHUTZFAKTOR GEGEN ERWERBSARMUT 

•	 Bildung ist entscheidend für die Arbeitsmarktintegration und Armutsprä-
vention: Nachobligatorische Bildungsabschlüsse verbessern die Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt, erhöhen das Einkommen und gehen mit einem 
tieferen Armutsrisiko einher.

•	 Fehlende nachobligatorische Ausbildung geht trotz bestehender 
Erwerbsarbeit mit höherem Armuts- und Sozialhilferisiko einher: 
Erwerbstätige ohne nachobligatorischen Schulabschluss sind doppelt so 
häufig von Erwerbsarmut betroffen wie Erwerbstätige mit einem nach-
obligatorischen Abschluss, sie weisen auch ein erhöhtes Risiko für den 
Eintritt in die Sozialhilfe trotz Erwerbstätigkeit auf.

•	 Arbeitsmarkteinbindung ist stark bildungsabhängig: Personen mit tertiä-
ren oder höheren Berufsabschlüssen weisen stabil hohe Erwerbsquoten 
und tiefere Erwerbslosenquoten auf – unabhängig von Geschlecht oder 
Nationalität. Personen ohne nachobligatorische Ausbildung sind häufiger 
erwerbslos.

•	 Mismatch-Risiken betreffen besonders Wiedereinsteigende: Erwerbs-
unterbrechungen – etwa durch Mutterschaft – erhöhen die Gefahr, dass 
Qualifikationen nicht mehr dem Arbeitsmarktbedarf entsprechen.

 
Bildung ist ein zentraler Faktor für die Positionierung auf dem Arbeitsmarkt und damit für 
das Armutsrisiko. Sie beeinflusst Arbeitsmarktfähigkeit, Erwerbschancen, Einkommens-
perspektiven und berufliche Mobilität. Zwischen Bildung, Erwerbsarbeit und Armut be-
stehen verschiedene direkte und indirekte Zusammenhänge, die in Abbildung 25 dar-
gestellt sind. Dies spiegelt sich beispielsweise in den monatlichen Bruttolöhnen wider, 
welche mit zunehmender Bildung höher sind.29 Fehlende Qualifikationen und Grund-
kompetenzen erhöhen das Risiko für Arbeitslosigkeit, atypische Beschäftigung und nied-
rige Einkommen (vgl. Hofmarcher 2021 mit Ergebnissen für die Schweiz, Brunello et al. 
2017 für europäische Länder). Besonders erfolgreich schützt das Schweizer Berufsbil-
dungssystem, das durch seine Arbeitsmarktnähe stabile Übergänge in den Arbeitsmarkt 
schafft (Speiser und Weber 2022; Duttweiler et al. 2023). 

Im Schwerpunktheft «Bildung und Armut in der Schweiz» werden die Wechsel-
wirkungen von Bildung und Armut vertieft behandelt. Dies umfasst den Arbeitsmarktein-
stieg (Einstiegslöhne und Einstiegswahrscheinlichkeit), die Materialisierung von Bildung 
(Lohn nach Bildungsabschluss) sowie die Weiterbildungsbeteiligung. Der Fokus dieses 
Kapitels liegt auf Bildung als vermittelndem Faktor zwischen Erwerbsarbeit und Armuts-
risiko.

vgl. Schwerpunktheft 
«Bildung und Armut in der 
Schweiz».
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Erhöhte Risiken für Erwerbstätige ohne nachobligatorischen Abschluss
Abbildung 9 zeigt, dass Erwerbstätige ohne nachobligatorischen Abschluss mit 8,1 % ein 
doppelt so hohes Armutsrisiko aufweisen wie Erwerbstätige mit nachobligatorischem 
Abschluss. Bei nicht erwerbstätigen Personen zeigt sich, dass Personen ohne nachobli-
gatorischen Abschluss ein tieferes Armutsrisiko haben. Im Rahmen dieses Kapitels kann 
diesem Befund nicht vertieft nachgegangen werden. Es könnte aber ein Hinweis darauf 
sein, dass bei nicht erwerbstätigen Personen mit nachobligatorischem Abschluss ande-
re Faktoren wie beispielsweise höhere Lebenshaltungskosten, regionale Bindung (z. B. 
Wohnsitz in ländlichen Gebieten mit fehlenden Jobmöglichkeiten) oder Überqualifikation 
nach Erwerbspausen zur Erklärung des Armutsrisikos beitragen (siehe dazu Buchs und 
Buchmann 2018). Auch unkontrollierte Faktoren (z. B. Gesundheitszustand oder individu-
elle Leistungsfähigkeit), die fehlende Anerkennung von Bildungsabschlüssen und tiefe 
Fallzahlen können eine Rolle spielen: Die Erwerbslosenquote von Personen mit Tertiär-
abschluss ist in der Bevölkerung mit Migrationshintergrund beispielsweise dreimal so 
hoch wie in der Schweizer Bevölkerung.30

Auch unter den Sozialhilfebeziehenden spielen fehlende nachobligatorische 
Abschlüsse eine entscheidende Rolle. Mehr als die Hälfte der erwachsenen Sozialhilfe-
beziehenden verfügt über keinen anerkannten Berufsabschluss, während dieser Anteil 
in der Gesamtbevölkerung bei lediglich 12,6 % liegt (vgl. (Beyeler et al. 2019; Beyeler und 
Schuwey 2022). Das spiegelt sich auch beim Eintrittsrisiko wider: Erwerbstätige ohne 
nachobligatorische Ausbildung weisen ungefähr ein dreimal so hohes Risiko für den Ein-
tritt in die Sozialhilfe auf wie Erwerbstätige mit Sek-II-Abschluss (Abbildung 26). Zudem 
zeigen Studien, dass Sozialhilfedauer und Rückkehrchancen in den Arbeitsmarkt eben-
falls bildungsabhängig sind: Personen mit höherem Bildungsabschluss finden im Schnitt 
schneller wieder eine Anstellung und verbleiben seltener dauerhaft in der Sozialhilfe (Be-
yeler et al. 2020). 

Multivariate Analysen (Cox-Regressionen) zum Effekt von Bildungsabschlüssen 
auf den Ausstieg aus Erwerbseinkommensschwäche für den Zeitraum 2013–2021 be-
stätigen die Vulnerabilität von Personen ohne nachobligatorischen Abschluss. Ihre Wahr-
scheinlichkeit zum Austritt aus der Erwerbseinkommensschwäche (unterstes Einkom-
mensquintil) ist rund 8 % tiefer als für Personen mit Sek-II-Abschluss (Höglinger et al. 
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Abb. 25
Erwerbsarbeit, Bildung und Armut in der Übersicht
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2025a, S. 102). Eine signifikant höhere Chance, die Erwerbseinkommensschwäche zu 
verlassen, weisen demgegenüber Personen mit Hochschulabschluss oder höherer Be-
rufsbildung auf. 

Risiko für den Eintritt in die Sozialhilfe für Personen in Haushalten mit Erwerbstätigkeit,
2021/2022
nach höchstem Bildungsabschluss

ohne nachobligatorische Ausbildung
Sek II: Berufsausbildung
Sek II: Allgemeinbildung
Tertiär

0 % 0,2 % 0,4 % 0,6 % 0,8 % 1 %

0,9 %
0,32 %

0,34 %
0,11 %

III.A0580.25.V1.22.d

Bemerkung: Als Risiko des Eintritts in die Sozialhilfe mit Erwerbstätigkeit im Haushalt wird der Anteil der Personen mit
Eintritt in die Sozialhilfe mit Erwerbstätigkeit an allen Personen in Haushalten mit Erwerbstätigkeit verstanden.
Lesebeispiel: Das Eintrittsrisiko für Personen ohne nachobligatorische Ausbildung in Haushalten mit Erwerbstätigkeit
liegt bei 0,9 %.
Quelle: BFS – Sozialhilfeempfängerstatistik, BFS – STATPOP, BFS – SE; IK – ZAS; Berechnungen: BASS,© BSV 2025

Abbildung 26

Ein höheres Bildungsniveau ist mit einem geringeren Risiko für Erwerbslosigkeit verbun-
den (siehe Abbildung 27 und OECD 2024). Die höchste Erwerbstätigenquote und die tiefs-
te Erwerbslosenquote weisen Personen mit höherer Berufsbildung auf. Dieses Bild ist für 
Männer ausgeprägter als für Frauen, ergibt sich aber unabhängig von der Nationalität.31 
Währenddem die Erwerbstätigenquote nach Bildungsabschluss im Zeitverlauf stabil ver-
läuft, weist die Erwerbslosenquote nach höchstem Bildungsstand einzelne Schwankun-
gen auf. Die Erwerbslosenquote von Personen mit obligatorischem Schulabschluss liegt 
im Zeitverlauf konsistent über den Erwerbslosenquoten von Personen mit höheren Ab-
schlüssen. Dies ist ein Hinweis darauf, dass ein nachobligatorischer Schulabschluss un-
abhängig von der Wirtschaftslage besser vor Erwerbslosigkeit und in der Tendenz auch 
erfolgreicher vor Armut schützt. Diese Ergebnisse zeigen, dass nachobligatorische Ab-
schlüsse ein wichtiges Instrument zur Absicherung über den Arbeitsmarkt sind. Im 
Schwerpunktheft «Bildung und Armut in der Schweiz» wird vertieft auf Unterschiede zwi-
schen Branchen und Berufsgruppen eingegangen. 

Erwerbslosenquote der 25- bis 64-Jährigen ständigen Wohnbevölkerung, 2010–2023
nach Bildungsniveau
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vgl. Schwerpunktheft 
«Bildung und Armut in der 
Schweiz», (Abschnitt A.1).
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Anpassungsfähigkeit und Herausforderungen
Eine zentrale Herausforderung in der Verzahnung von Bildung, Erwerbsarbeit und Armut 
sind das Matching bestehender Qualifikationen und die Anpassungsfähigkeit an sich 
wandelnde Bedürfnisse des Arbeitsmarktes (Duttweiler et al. 2023). Hoch qualifizierte 
und stark spezialisierte Arbeitskräfte, Personen mit längeren Erwerbsunterbrüchen (z. B. 
aufgrund von Elternschaft) und Personen mit fehlendem Abschluss sehen sich tenden-
ziell grösseren Risiken gegenüber. Längere Erwerbsunterbrechungen, beispielsweise 
aufgrund von Mutterschaft oder Langzeitarbeitslosigkeit, erhöhen das Risiko eines Mis-
matches beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt, da bestehende Fähigkeiten veralten 
können und sich die Entwicklung der arbeitsbezogenen Fähigkeiten verlangsamt (Oesch 
et al. 2017). Wie Auswertungen des BFS (2022c) zeigen, ist knapp ein Fünftel der Mütter 
nicht erwerbstätig, wobei die durchschnittliche Familienpause fünf Jahre dauert. Frauen 
kehren nach der Geburt eines Kindes oft nicht in ihre ursprünglichen Positionen zurück, 
reduzieren das Pensum und sehen sich mit Lohneinbussen konfrontiert (BFS 2022c; 
Speiser 2021; Vidal-Coso 2019). 

Wie im Schwerpunktheft «Bildung und Armut in der Schweiz» aufgezeigt wird, 
schützt auch ein nachobligatorischer Abschluss nicht zwingend vor Armut. Gleichzeitig 
weist der Fachkräftemangel darauf hin, dass nicht alle Bildungsbereiche gleichermassen 
auf die Nachfrage des Arbeitsmarktes abgestimmt sind, was zu Engpässen in spezifi-
schen Berufen führen kann (Kaiser et al. 2023; Duttweiler et al. 2023). In der Schweiz spielt 
auch das duale Berufsbildungssystem eine wichtige Rolle, um das Matching von jüngeren 
Arbeitnehmenden mit dem Arbeitsmarkt zu gewährleisten (für einen internationalen Li-
teraturüberblick siehe Blommaert et al. 2020). Die nationale und internationale Literatur 
zeigt insgesamt, dass die enge Bindung an den Arbeitsmarkt und die dort nachgefragten 
Kompetenzen insbesondere junge Menschen zu «Insidern» statt zu «Outsider» ausbilden 
(Nilsson 2010). Salvisberg und Sacchi (2014, S. 258) weisen jedoch darauf hin, dass die 
Spezialisierung in der dualen Berufsbildung in Anbetracht des schrumpfenden verarbei-
tenden Sektors zugenommen hat. Shi und Di Stasio (2022) untersuchen die Rolle von 
Bildung bei der Arbeitssuche nach einer Phase von Arbeitslosigkeit in der Deutsch-
schweiz. Sie finden, dass insbesondere Personen mit Berufsbildung im Bewerbungs-
prozess stark benachteiligt sind. Die Autoren weisen damit auf einen Trade-off der beruf-
lichen Bildung hin, zwar erleichtern sie den Übergang in den Arbeitsmarkt, im Falle von 
Arbeitslosigkeit erschweren sie jedoch tendenziell den Wiedereinstieg.

vgl. Schwerpunktheft 
«Bildung und Armut in der 
Schweiz», (Abschnitt A.1)
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B.4	 AUSGESTALTUNG DER ERWERBSARBEIT 

•	 Erwerbsarbeit reduziert Armutsrisiko – am stärksten bei stabiler Vollzeit-
beschäftigung: Gegenüber Nichterwerbstätigkeit geht jede Form von Erwerbs-
arbeit mit einem tieferen Armutsrisiko einher. Für Personen ohne Erwerbstätig-
keit liegt das Armutsrisiko bei 15,3  %. Die Armutsquote bei ganzjährig 
Erwerbstätigen beträgt 3,9 %, jene bei nicht ganzjährig Erwerbstätigen 10 %.

•	 Teilzeitarbeit und höheres Armutsrisiko: Die Armutsquote von Teilzeit-
beschäftigten liegt bei 5,8 %, während sie bei Vollzeitbeschäftigten 2,8 % be-
trägt. 2023 arbeiteten 54 % der Frauen, aber nur 18 % der Männer in Teilzeit – was 
häufig mit familiären Gründen in Zusammenhang steht.

•	 Atypische Beschäftigungsformen und erhöhtes Armutsrisiko: Befristete 
Verträge, Arbeit auf Abruf, Soloselbstständigkeit oder unregelmässige Arbeits-
zeiten gehen mit einem höheren Armutsrisiko einher. Solche Beschäftigungen 
können je nach Situation Übergänge in stabile Arbeit fördern (Stepping Stone) 
oder aber in längere Phasen von Armut münden (Sackgasse).

•	 Niedriglohnbranchen und atypische Arbeit überschneiden sich: In Nied-
riglohnbranchen wie Gastgewerbe, Bau, Gesundheits- oder Sozialwesen häufen 
sich atypische Arbeitsformen. Diese Branchen beschäftigen überdurchschnitt-
lich viele Frauen, Personen mit Migrationshintergrund und Personen mit nied-
rigem Bildungsniveau.

•	 Selektionseffekte erschweren die Bewertung: Atypische Verträge werden 
oft jenen angeboten, die bereits schlechtere Arbeitsmarktchancen haben. Da-
durch ist es empirisch schwierig zu trennen, ob das Armutsrisiko primär durch 
die Vertragsform oder durch die Merkmale der Betroffenen verursacht wird.
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Wie die stark erhöhte Armutsquote der nicht erwerbstätigen Personen zeigt, ist die Inte-
gration in den Arbeitsmarkt in den meisten Fällen ein wirksamer Schutz vor Armut (vgl. 
Abbildung 2). Nicht allein das Vorhandensein einer Erwerbstätigkeit, sondern insbeson-
dere deren konkrete Ausgestaltung hat einen massgeblichen Zusammenhang mit dem 
Armutsrisiko. Zahlreiche nationale und internationale Studien belegen, dass insbeson-
dere Erwerbsformen, die vom klassischen Normalarbeitsverhältnis abweichen, weniger 
wirksam vor Armut schützen (Crettaz und Bonoli 2010; Horemans und Marx 2013, 2017; 
Horemans 2018; Eurofound 2017). Diese Unterschiede reflektieren dabei auch, dass aus 
verschiedenen Restriktionen heraus (z. B. fehlende Bildung, gesundheitliche Schwierig-
keiten, Zeitrestriktionen oder auch Präferenzen) nicht alle Personen in einem Normalar-
beitsverhältnis erwerbstätig sein können oder möchten. Zu den atypischen Beschäfti-
gungsformen zählen unter anderem befristete Verträge, unregelmässige Arbeitszeiten, 
Temporärarbeit sowie Teilzeitbeschäftigung mit geringen Pensen. Hinsichtlich der Aus-
wirkungen solcher Arbeitsverhältnisse auf das Armutsrisiko existieren zwei zentrale 
theoretische Perspektiven.

Atypische Beschäftigung als Sprungbrett
Atypische Beschäftigung kann eine wichtige Möglichkeit für den Einstieg in den Arbeits-
markt bieten. Insbesondere für Personen mit erschwerten Ausgangsbedingungen – wie 
Geringqualifizierte, Berufsrückkehrende oder Menschen mit Migrationshintergrund – er-
öffnet sie die Chance, erste Berufserfahrung zu sammeln, Motivation zu signalisieren 
(siehe Engellandt und Riphahn 2005 zu befristeten Verträgen in der Schweiz), Human-
kapital und berufliche Netzwerke aufzubauen. Dadurch kann mittelfristig der Übergang 
in stabile, besser entlohnte und abgesicherte Arbeitsverhältnisse gelingen (für empirische 
Resultate z. B. Addison und Surfield 2009 für die USA, Ichino et al. 2008 für Italien; Cockx 
und Picchio 2012 für Belgien). Diese Perspektive betrachtet atypische Beschäftigung 
somit als «Sprungbrett» in den Arbeitsmarkt oder aus der Erwerbslosigkeit heraus und 
senkt dadurch langfristig tendenziell das Armutsrisiko.

Atypische Beschäftigung als Sackgasse
Im Gegensatz dazu steht die Beobachtung, dass atypische Beschäftigungsformen häu-
fig mit niedrigen Löhnen, unsicheren Arbeitsbedingungen und mangelnder sozialer Ab-
sicherung einhergehen. Verschiedene Studien zeigen, dass insbesondere Teilzeit- und 
befristet Beschäftigte ein deutlich erhöhtes Armutsrisiko aufweisen (siehe dazu auch 
Abschnitt B.4.2 ). Die Lebensverlaufsperspektive hebt hervor, dass wiederholte oder lang-
anhaltende atypische Beschäftigung zu kumulativen Nachteilen führen kann: Wer dauer-
haft in prekären Arbeitsverhältnissen verbleibt, hat geringere Chancen auf Weiterbildung, 
beruflichen Aufstieg, Lohnentwicklung und soziale Integration. Dies kann zu einer Ab-
wärtsspirale führen, in der sich Armut im Lebensverlauf verfestigt und manifestiert (em-
pirische Resultate für Spanien: Alba-Ramírez 1998; García-Pérez et al. 2019).

Empirische Evidenz und Kontextabhängigkeit
Filomena und Picchio (2022a) geben in ihrem Überblick über 64 Studien einen Einblick 
in die Frage, ob atypische Beschäftigung eher als Sprungbrett oder als Sackgasse wirkt. 
Ihr Hauptaugenmerk liegt dabei auf befristeten Verträgen und Zeitarbeit; Studien für die 
Schweiz und mit konkretem Armutsbezug liegen in dieser Übersicht jedoch nicht vor. Wie 
Filomena und Picchio (2022b, S. 10) zeigen, variieren die Ergebnisse zwischen den unter-
suchten Ländern stark. Ihre Metaanalyse ergibt, dass etwa ein Drittel der Studien Evidenz 
für die Sprungbrett-Hypothese findet, ein Fünftel gemischte Resultate berichtet und 
knapp die Hälfte Hinweise auf die Sackgassen-Hypothese liefert. Ob atypische Beschäf-
tigungsformen das Armutsrisiko im Lebensverlauf erhöhen oder als Aufzug wirken, hängt 
somit stark von individuellen Faktoren und institutionellem Kontext ab. Die Metaanalyse 
legt nahe, dass der Sprungbrett-Effekt insbesondere dort auftritt, wo Probleme der Selbst-
selektion32 gelöst sind. Studien, die sich auf Zeitarbeitsstellen, Gelegenheits- oder Sai-
sonjobs konzentrieren, stützen hingegen eher die Sackgassen-Hypothese. In Zeiten ho-
her Arbeitslosigkeit und in jüngerer Vergangenheit scheint die Evidenz zudem verstärkt 
auf die Sackgassen-Hypothese hinzuweisen. 




